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Schweizerische Kirchenzeitung

Auf einen anderen Katholizismus zu

Kirchlichkeit und Religiosität befinden sich seit einem Vierteljahr-
hundert auch bei uns in einem tiefgehenden und weitreichenden Wan-
del; der Abstand zwischen institutionell bestimmter Religion, nament-
lieh kirchlich verfasster Religiosität, und unbestimmter individueller Re-
ligiosität ist grösser geworden.* Betroffen von dieser Entwicklung
scheint insbesondere der Katholizismus, der als Lebensmacht verfällt
und der sich als Organisationskatholizismus auflöst. Insgesamt befindet
sich der Katholizismus indes nicht in einer Situation des Verfalls und der
Auflösung, sondern des Umbruchs.

Diese These wird nicht nur von Theologen, sondern auch von So-

ziologen vertreten, und seit kurzem liegt eine ausgezeichnete religions-
soziologische Analyse des neuzeitlichen deutschen Katholizismus vor,
die diese These solide stützt." Verfasst wurde sie von Karl Gabriel, der
Theologie und Soziologie studiert hat und an der Katholischen Fach-
hochschule Norddeutschland als Soziologieprofessor tätig ist. Bevor er
im ersten Teil seiner Studie das ihr zugrunde liegende empirische Mate-
rial ausbreitet, skizziert er seinen Standpunkt bzw. den zeitlichen und
theoretischen Rahmen und die Absicht seiner Arbeit: die Entwicklung
des Katholizismus während den letzten 150 Jahren mit Hilfe von Moder-
nisierungstheorie und Christentumssoziologie in einem vernünftigen
Diskurs zu erklären. Dabei soll nicht nur ein soziologischer Erkenntnis-
gewinn herausschauen, sondern auch ein Lebensgewinn für den Katholi-
zismus: eine Entdramatisierung im Interesse «an einer gewissen Objekti-
vierung und Konsensbildung hinsichtlich des hohen und unverkennba-
ren Innovationsbedarfs innerhalb des kirchlich verfassten Christen-
tums» (25).

Der empirische Befund belegt einen Bruch der Nachkriegsgenera-
tionen mit dem kirchlich verfassten Christentum und einen Umbruch in
der religiös-kirchlichen Entwicklung in der Bundesrepublik. Auch wenn
für die Schweiz weit weniger empirisches Material zur Verfügung steht,
können in der religiös-kirchlichen Entwicklung mit guten Gründen
Ähnlichkeiten mit Deutschland angenommen werden, zumal die religio-
se Gegenwartslage und die geschichtliche Herkunft des organisierten
Katholizismus vergleichbar sind. Dieser Herkunft geht Karl Gabriel im
zweiten Teil seiner Studie nach, indem er die Bedingungen für Christen-
tum und Katholizismus in der bürgerlich-modernen Industriegesell-
schaft analysiert. Dabei stellt er auch Merkmale der Sozialgestalt Katho-
lizismus, wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden
und vor einem Vierteljahrhundert in eine Umbruchsituation geraten ist,
so heraus, dass der Umbruch diskutierbar wird: beispielsweise die hohe
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Übereinstimmung und Nähe zwischen institutioneller Verfassung, indi-
viduellen Religionsstilen und gesellschaftlichen Kulturmustern von Re-
ligion.

Dieser Katholizismus war nicht ein nur «moderner» Katholizismus,
weil und wie auch die bürgerlich-moderne Industriegesellschaft nicht nur
«modern», sondern «ein Amalgam von Tradition und Modernität» (76)
war. Vor einem Vierteljahrhundert geriet diese Industriegesellschaft und
in ihr und mit ihr unter anderen Sozialgestalten der «moderne» Katholi-
zismus in einen neuerlichen Modernisierungsschutü «Es kommt zu einer
Krise des kirchlich verfassten Christentums als Teil der sich auflösenden
bürgerlich-modernen Industriegesellschaft» (122). In diesem weiterge-
henden Modernisierungsprozess werden aus dem «Amalgam von Tradi-
tion und Modernität» die traditionalen Elemente zunehmend ausgeschie-
den: die Gesellschaft und in ihr und mit ihr Gesellschaftsformationen wie
der Katholizismus geraten in einen Umbruch, der weiter geht als die bis-
herige Moderne: in diesem Sinne befindet sich der Katholizismus auf
dem Weg zwischen Tradition und Postmoderne.

Wohin dieser Weg führen wird - Karl Gabriel bedenkt ihn im drit-
ten Teil der Studie, die das Christentum im Umbruch zur «Post»-Moder-
ne erwägt -, ist indes keine Zwangsläufigkeit, sondern hängt auch von
Entscheiden der Beteiligten ab. Auszugehen ist dabei vom Sachverhalt
der Individualisierung, der eine Pluralisierung auch des Katholizismus
zur Folge hat, sowie den Grundströmungen, in denen diese Pluralisie-
rung gruppiert in Erscheinung tritt, «von einem starken fundamentalisti-
sehen Flügel auf der einen Seite bis zu einem <Bewegungs-Sektor> ex-
pressiver Gruppen auf der anderen Seite» (196).

Die Grundströmungen, die sich am schärfsten hinsichtlich ihres
Verhältnisses zur «Post»-Moderne unterscheiden, sind denn auch die al-
ternativen Szenarien künftiger Entwicklung. «Eine erste Strömung
möchte zurück in ein überzeitlich gedachtes, scharf gegenüber der mo-
dernen Gesellschaftsentwicklung abgegrenztes, konfessionelles Milieu.
Ihr steht konträr eine zweite Strömung gegenüber, die heute und mor-
gen nur ein Christentum für angemessen hält, das sich auf der Basis von
Kleingruppen entschiedenen Glaubens restrukturiert und Alternativen
zur modernen Lebenswelt forciert. Eine dritte Strömung folgt der Maxi-
me der Öffnung hin zur modernen Lebenswelt und tendiert zu einem
über Prozesse des Konflikts und Dialogs verbundenen pluralen Katholi-
zismus» (196): Ob in diesem Sinne der fundamentalistische Rückzug"
oder das alternative, basiskirchliche Christentum oder ein pluriformer
Katholizismus der andere Katholizismus, die künftige vorherrschende
Gestalt des Katholizismus sein wird, entscheidet sich nicht irgendwie
und irgendwo, sondern hängt von heutigen Entscheiden ab, nicht zuletzt
aber auch vom Mut zu einer Identitätsvergewisserung, die einen offenen
Konflikt und eine Konzeptionskonkurrenz um den richtigen Weg in die
Zukunft ausdrücklich zulässt und so auf «Dialog statt Dialogverweige-
rung» setzt. Ro// We/he/

i Vgl. R. Weibel, Glauben in der Schweiz, in: SKZ 161 (1993) Nr. 20, S. 290-292.
* Karl Gabriel, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, (Quaestiones disputatae,

141), Freiburg i. Br. (Verlag Herder) 1992,220 Seiten.
' Karl Gabriel erklärt also nicht kurzschlüssig das Zweite Vatikanische Konzil als Auslöser

des Umbruchs, auch wenn er die konziliare Befürwortung des «Dialogs» statt der bisherigen «Dis-
soziation» für hoch bedeutsam hält und als «konziliare Umcodierung der christlichen Tradition»
(175) einschätzt.

* Ich selber ziehe in diesem Zusammenhang den Begriff «katholikal» dem Begriff «funda-
mentalistisch» vor, weil er in Analogie zu «evangelikal» im Protestantismus geprägt wurde und des-

halb nicht notwendigerweise und unnötigerweise «fundamentalistisch» konnotiert. Vgl. R. Weibel,
Katholizismus: Kirche oder Sekte?, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 85 (1991)
S. 249-266.

«Es gibt drei gött-
liehe Tugenden...»
Rein objektiv lässt sich ein Katechis-

mus nicht beurteilen, vor allem wenn es

um Fragen der Moral geht, wo wir heraus-

gefordert, bestätigt oder auch beschuldigt
werden. Wir sind immer subjektiv Betraf-
fene. Die Urteile über den Katechismus

sagen häufig mehr über die Urteilenden
als über den Katechismus aus. Unser Re-
den über den Katechismus ist ein Reden
über uns selbst! Und weil wir bei allem ge-
meinsamen Christsein und Katholischsein
auch so verschieden sind, prallen auch so
unterschiedliche Meinungen über den Ka-
techismus aufeinander. Der Streit um den
Katechismus ist mehr als ein Streit über
einen Text, es ist ein Streit zwischen unse-
ren unterschiedlichen Auffassungen vom
christlichen Glauben, von der Kirche und
vom christlichen Leben. Es ist möglicher-
weise hilfreich, sich das in der heutigen
Diskussion um den Katechismus gegen-
wärtig zu halten. Hier drängt sich eine ge-
wisse Toleranz auf: nicht nur gegenüber
dem Katechismus, sondern gegenüber un-
seren Mitglaubenden.

In der Diskussion um den Katechismus
kommt der P/«ra/ismi« zum Ausdruck,
der heute auch innerhalb der katholischen
Kirche existiert, und das nicht nur im Fuss-
volk der Kirche, sondern ein Stück weit
auch schon in dem, was innerhalb dieser
Kirche als weit verstandene Glaubenslehre
gilt. Denn die Lehre der Kirche ist abgese-
hen vom Skelett eines Glaubensbekennt-
nisses oder einer Zehn-Gebote-Moral kein
durchkomponierter Entwurf. Die kirchli-
che Glaubenslehre ist kein geschlossenes
System. Sie ist de facto nur ein Versuch,
den Glauben an Gott und seine Konse-

quenzen für das Verständnis des menschli-
chen Lebens irgendwie einzufangen.

Und dieser Versuch besteht geschieht-
lieh gesehen nochmals aus unzähligen
Versuchen, dem Geheimnis Gottes und
des Menschen und der Welt in ihrer ge-
genseitigen Relation näher zu kommen.
Amc/i dze Kzrc/ze hat den c/zn'v/zc/zen G/om-

hen nzc/zf ezn/oc/z zm Gn/£ Kirche verstan-
den sowohl als Gemeinschaft der Glau-
benden wie Kirche als lehramtliche In-
stanz. Was das weit verstandene episkopa-
le Lehramt der Kirche in Äusserungen
unterschiedlicher Art jeweils zu glauben
vorlegt, und was die Kirche sowohl in der
Liturgie wie im christlich verstandenen
Leben vollzieht, das hat zwar mit der
Wirklichkeit Gottes immer irgendwie zu
tun, es ist also der göttlichen Wahrheit
mehr oder weniger nahe, aber es ist nzc/zf
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27. Sonntag im Jahreskreis: Mt 21,33-44

1. Kontext und Aufbau
In der Gleichnisfolge, die als Aus-

druck der Auseinandersetzung wäh-
rend der letzten Tage in Jerusalem er-
zählt wird, bildet die liturgische Peri-
kope die zweite Texteinheit. Das The-
ma «Weinberg» bildet einen losen
thematischen Konnex zu 21,28-32. Die
zum Textabschnitt gehörenden Verse
21,45-46 werden in der Liturgie nicht
gelesen.

Das Gleichnis gliedert sich in eine

mehrteilige Entfaltung der Bildhälfte
(21,33-39). Sie führt zur Frage an die
Zuhörer, welche zugleich die Interpre-
tation eröffnet (21,40-43).

2. Aussage
Die Gleichniseinleitung, ausdrück-

lieh mit dem Imperativ zum Hören
verbunden (21,33), greift wörtlich und
assoziativ das alttestamentliche Er-
zählvorbild vom Weinberg (Jes 5) auf.

Anders als jenes Bild, zielt die vorlie-
gende Erzählung jedoch auf jene, die
den Weinberg zu treuen Händen be-
wirtschaften. Die Darstellung enthält
das Moment der negativen Steigerung.
Die negative Erfahrung der ersten
Sendboten (21,35) wiederholt sich bei
einer zweiten Gruppe (21,36). Mit der
Sendung des Sohnes (21,37) erhält die
Einforderung der Ernte eine neue
Qualität. Die andere Beziehung zum
Weinbergbesitzer lässt eine andere

Behandlung seitens der Pächter erwar-
ten. Diese Annahme des Besitzers
wird mit der Habgier der Pächter kon-
frontiert. In der Ermordung des Soh-

nes findet die Bosheit der Pächter ei-

nen Höhepunkt (21,39).
Auf die Frage nach dem weiteren

Verhalten geben die Zuhörer die er-

wartete Antwort (21,40-41), die Jesus

mit dem Zitat aus Ps 118 fortführt. Da-
mit ist ein weiteres Bild angefügt, das

zugleich das Gleichnis deutet. Der ver-
worfene Stein entspricht dem ermor-
deten Sohn; dieser Stein erweist sich
als der neue und entscheidende Angel-
punkt (21,42.44).

Erst im abschliessenden Jesuswort
(21,43) setzt Jesus das Gleichnis zu
den zuhörenden Menschen in Bezie-
hung (vgl. sodann auch 21,45-46). Aus
dieser Perspektive wird im Rückblick
deutlich: Die Gleichniserzählung re-
flektiert den Umgang des Volkes Isra-
el mit den von Gott gesandten Boten.
Das Schicksal, das sie erlitten haben,
steht auch Jesus selbst als dem einen
Sohn bevor. Von ihm gilt aus nach-
österlicher Sicht, dass er der letztgül-
tige Moment der Entscheidung des

Menschen geworden ist. Die Überga-
be des Weinbergs entspricht der Wei-
tergabe der Botschaft von der Gottes-
herrschaft an alle Völker (vgl. 28,19,
dazu auch 8,11-12).

3. Bezüge zu den Lesungen
Die erste Lesung (Jes 5) enthält das

Lied über den Weinberg. Die zweite
Lesung (Phil 4) bringt die Grundhai-
tungen der Christusverbundenheit -
jener Menschen also, die in Jesus Chri-
stus den Eckstein ihres Lebens erken-
nen - zur Sprache.

Wa/fer iU'rc/wcWäger

Wa/fer K/rc/wcWäger, Pro/essor /ür E.v-

egese des /Veaea 7esta/«efite «n Zer 77ieo/o-

gi.se/fen En/ta/faf Lnzern, sc/ire/bf /tir ans
wä/frend c/es Lese/Wfres /t rege/massig eine

E/n/ii/frang zti rfen /eweife kommende/!
Sonntags- ttnrf Fesitagseitange/ien

die ganze Wa/tr/zeif, die reine Wahrheit,
die absolute Wahrheit und vor allem nicht
die absolut richtige konkrete, universal
gültige Morallehre ein für allemal schwarz
auf weiss in Sätze gefasst.

Es gilt, primär den eigenen Stand-

punkt, in gewisser Weise auch den Stand-

punkt der jeweiligen Lehre der Kirche be-
sonders in Sachen Moral zu relativieren
im Blick auf den Absoluten, Gott, oder
christlich gesagt: im Blick auf Jesus Chri-
stus: Er ist für uns Christen in seinem

Kommen, Leben, Reden, Handeln, Ster-
ben und Auferstehen rf/e Wahrheit Gottes
für uns Menschen schlechthin. Wir sind
darum trotz oder gerade wegen des über-
kommenen «depositum fidei» (Glaubens-
gut) im besseren Fall aw/ dem Weg z«r
Wn/zr/zed. Wir bleiben Sac/fende; wir als

Einzelne, in gewissem Sinn gilt das auch

für die Kirche als «pilgerndes Volk Got-
tes» (Vatikanum II). Problematisch wird
es, wenn wir das von unserem Bewusstsein
her nicht mehr sind, weil wir die Wahrheit
fest zu besitzen meinen. Bevor wir auf an-
dere zeigen, können wir da ruhig etwas
selbstkritisch sein. Glaubensgespräche
und Kirchengespräche und auch Moralge-
spräche sind häufig Rechthabereien par
excellence zwischen mehr oder weniger
absoluten Positionen. Bei der Diskussion
über den Katechismus ist das nicht anders.

1. Allgemein
Problematisches - illustriert
am ethischen Teil

«Die Kirche - Mutter und
Lehrmeisterin»
Im «Katechismus der katholischen Kir-

che» tritt das Lehramt allzu selbstsicher
auf als «Mutter und Lehrmeisterin», die
der Welt die «ganze katholische Glau-
bens- und Sittenlehre» «genau» verkün-
det, welche selbstredend die «rec/zfe Leh-
re» ist, die «.v/e/iere Vorm für die Lehre
des Glaubens»; hier wird also die ganze
christliche Wahrheit vorgelegt (vgl. die
den Katechismus einleitende Apost.
Konst. «Fidei Depositum» [FD]; ferner:
«Kirche - Mutter und Lehrmeisterin»
2030ff/). Für sein kräftiges Selbstbe-
wusstsein als Hüterin und Künderin der
Wahrheit beruft sich das kirchliche Lehr-
amt laut Katechismus Nr. 2032 auf 1 Tim
3,15. Da ist «die Kirche des lebendigen
Gottes die Säule und das Fundament
der Wahrheit». Darüber darf sich «die

' Die Zahlenverweise in Klammern bezie-
hen sich jeweils auf die durchgehende Absatz-
numerierung des Katechismus, wenn nicht eine
andere Quelle angegeben wird.

Kirche» - im Bewusstsein ihrer Verant-
wortung! - in der Tat noch heute freuen.
Man vergleiche aber das von 1 Tim 3,16
verkündete christologische Glaubenslied
der neutestamentlichen Kirche mit dem,
was im Katechismus via einen kleinen
Hinweis auf LG 17 («Den feierlichen Auf-
trag zur Verkündigung der Glaubenswahr-
heit hat die Kirche von den Aposteln er-
halten») aus der zu verkündenden Wahr-
heit geworden ist. In Sachen moralischer
Wahrheitsverkündigung gilt, was im Co-
dex Iuris Canonici, can. 747, § 2 geschrie-
ben steht: «Der Kirche kommt es zu, im-
mer und überall die sittlichen Grundsätze
auch über die soziale Ordnung zu verkün-

digen wie auch über menschliche Dinge
jedweder Art zu urteilen, insoweit die
Grundrechte der menschlichen Person
oder das Heil der Seelen dies erfordern.»

Das Problem ist nicht unbedingt der
hier formulierte allgemeine Anspruch -
wenn die einschränkenden Bedingungen
für kirchliches Reden ernstgenommen
werden (Grundsätze; Grundrechte; Heil
der Seelen). Das Problem ist, was unter
«die Kirche» verstanden wird und mit wel-
chem Verbindlichkeitsanspruch und wel-
eher Konkretheit hier «über menschliche
Dinge jedweder Art» geurteilt und das

Urteil als «die Wahrheit» verkündet wird.
Hier ist die lehramtliche Moralverkündi-
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gung uneinheitlich. Im Blick auf jozia/-
e/ftwc/ze Fragestellungen ist sich das römi-
sehe Lehramt (von Ausnahmen abgese-
hen) der Reta/v/tät wmversa/ver/und/icRen
Mora/ver/c/indens bewusst. Papst Paul VI.
hat es im Blick auf die weltweit gesehen
äusserst unterschiedlichen Handlungssi-
tuationen in seinem apostolischen Schrei-
ben «Octogesima adveniens» vom Jahre
1971 im Blick auf die katholische Sozial-
lehre in einmaliger lehramtlicher Beschei-
denheit so auf den Punkt gebracht: «An-
gesichts solch unterschiedlicher Voraus-
Setzungen erweist es sich für Uns als un-
tunlich, ein für alle gültiges Wort zu sagen
oder allerorts passende Lösungen vorzu-
schlagen...» (OA 4). Diese höchstlehr-
amtliche Relativitätstheorie im Blick auf
konkrete Moralverkündigung scheint im
Katechismus so gut wie unbekannt zu
sein, weil hier ziemlich alles sehr grund-
sätzlich universalverbindlich daherkommt.
Das entspricht freilich lehramtlicher Mo-
ralverkündigung in den herkömmlichen
Bereichen individueller oder zwischen-
menschlicher Moral.

Spannungen und Gegensätze
Dass es mit der genauen Verkündigung

der rechten Lehre nicht ganz so einfach
ist, könnte schon ein synoptischer Blick
auf den Katechismus insgesamt zeigen.
Auf den gut 700 Seiten (der deutschspra-
chigen Ausgabe) mit 2865 numerierten
Absätzen gibt es allerhand Unausgegli-
chenes, Gegensätzliches und sogar Wider-
sprüchliches zu lesen, wenn man Aussagen
da mit Aussagen dort vergleicht. Insofern
macht es uns der Katechismus nicht leicht,
ihn gerecht zu beurteilen. Irgendwo wird
sich das Richtige schon finden.

Beispiel 1: Im allgemeinen moraltheo-
logischen Teil wird unter dem Stichwort:
«Die Würde des Menschen» (1700 ff.) die-
sem allerhand an Freiheit und Eigenver-
antwortung zugetraut (1705; 1730ff.; 1738;

vgl. 1782). Wo dann aber einige Seiten

später die Rede ist von der Gewissensbil-
dung (1783 ff.) oder vom Gesetz (1950 ff.)
oder von der Kirche als Mutter und Lehr-
meisterin (2030ff.), wird der Gehorsam
gegenüber dem vorgegebenen Gesetz
oder gegenüber der Kirche zur wichtig-
sten Tugend (2037). Von der Gewissens-
freiheit wird wohl weltlichen Instanzen
gegenüber gesprochen (1738; 1782;

2106ff.), nicht aber im innerkirchlichen
Bereich (2030ff.). Das wäre «eine falsch
verstandene Gewissensautonomie» (1792).
Gefragt ist «eine kindliche Liebe zur Kir-
che», wobei hier «Kirche» für Lehramt
steht (2084).

Beispiel 2: In der moraltheologischen
Grundlegung (Erster Abschnitt) wird dif-

ferenziert und erstaunlich positiv von den
Leidenschaften und Gefühlen in ihrer Be-
deutung für die Sittlichkeit gesprochen
(1762ff.). Im zweiten Abschnitt, im Rah-
men des sechsten Gebotes sind aber die
Leidenschaften (Triebe) bloss noch Ob-
jekt der Zügelung und Selbstbeherr-
schung (2339 ff.). Die Geschlechtslust darf
nicht um ihrer selbst willen angestrebt
werden (2351), sie darf aber von Eheleu-
ten laut Pius XII. bei der Zeugungsfunkti-
on angestrebt und genossen werden «in-
nerhalb der Grenzen einer angebrachten
Mässigung» (2362). Im neunten Gebot
(2514 ff.) wird der paulinische Gegensatz
von «Fleisch» und «Geist» mit der nach-
biblisch durch die Erbsündentheologie be-
lasteten Tradition anthropologisch auf die

«Neigungen des Leibes» und «des Gei-
stes» bezogen, was zur Folge hat, dass die
«Neigungen des Leibes» zu jenen des Gei-
stes (doppelt verstanden: Heiliger Geist,
menschlicher Geist!) aufgrund der Sünde
Adams «in einen gewissen Widerstreit»
geraten, so, als ob das biblisch negative
«Begehren» primär oder gar ausschliess-
lieh das leibliche (leidenschaftliche, trieb-
liehe) Begehren wäre, wogegen das geisti-
ge Streben des Menschen quasi natur-
gemäss gut und dem Heiligen Geist ent-
sprechend wäre. Dieser Leib-Geist-Dua-
lismus ist unbiblisch! Die abschliessend

(2516) in einem Zitat aus der Enzyklika
«Dominum et Vivificantem» von Johan-
nes Paul II. nachgereichte Beschwichti-

gung, Paulus wolle «den Leib nicht diskri-
minieren», macht den dualistischen An-
satz nicht besser.

Was als Katechismus vorliegt, ist alles
andere als ein in sich geschlossener Ent-
wurf. Vor allem ist es kein Versuch, den al-

ten Glauben der Kirche neu zu sagen, in
heutiger Sprache. Das wäre für einen Ka-
techismus eine der wichtigsten Aufgaben,
die allerdings von Rom aus für die ganze
Weltkirche a priori nicht leistbar ist. Statt
der neuen Sprache finden sich hier sehr
viele versc/ziedene Sprac/z^pzefe nebenein-
ander. Mal herrscht biblische Diktion in
einer Abfolge von Bibelzitaten quer durch
biblische Bücher, mal klingts kirchenvä-
terlich weisheitlich-paränetisch; mal tönt
es mit Thomas von Aquin mehr philoso-
phisch, dann mit dem neuen Codex Iuris
Canonici wieder kirchenrechtlich; hie und
da erklingt der prophetische Ruf eines

heiligen Mannes oder einer heiligen Frau,
dazwischen lehren Konzilien und Päpste,
wobei Johannes Paul II. das Feld absolut
beherrscht; mal tauchen neu formulierte
moderne Sätze auf, die alsbald wieder
spröden moraltheologischen Handbuch-
Abhandlungen aus der Zeit der vorkonzi-
liären Neuscholastik Platz machen müs-

sen. Das könnte durchaus ein positives
Zeugnis kirchlicher Vielfalt sein, wenn mit
den unterschiedlichen Sprachen und
Sprachspielen nicht auch unterschiedliche
Konzeptionen aneinandergereiht würden,
die für moderne Menschen manchmal gar
nicht mehr zu verstehen sind oder sich
teilweise schlecht miteinander vertragen.

Man sehe sich zur Illustration des Ge-

sagten den ersten Abschnitt des moral-
theologischen Teils im allgemeinen und
darin zum Beispiel die Abhandlung über
den sittlichen Charakter der menschlichen
Handlungen (1762ff.) oder über das Ge-
wissen (1776ff.) oder über die Sünde
(1846 ff.) an.

Formelhaftigkeit der Sprache
Ein solcher Katechismus ist schon für

theologisch Gebildete nicht leicht zu le-
sen. Er ist in gewissen Teilen für Laien
kaum verständlich (etwa 1750ff.) oder
merkwürdig formelhaft und wenig anzün-
dend. Das Problem des Katechismus liegt
jedenfalls im ersten grundlegenden Ab-
schnitt des moraltheologischen Teils nicht
nur in problematischen Ansätzen, son-
dem viel häufiger in an sich richtigen
theologischen Darlegungen, die aber in
ihrer spröden Abstraktheit das Gemeinte
kaum zu erklären vermögen.

Dafür nur ein Beispiel: «Die göttlichen
Tugenden sind Grundlage, Seele und
Kennzeichnen des sittlichen Handelns des

Christen. Sie gestalten und beleben alle
sittlichen Tugenden. Sie werden von Gott
in die Seele der Gläubigen eingegossen,
um sie fähig zu machen, als seine Kinder
zu handeln und das ewige Leben zu ver-
dienen Sie sind das Unterpfand dafür,
dass der Heilige Geist in den menschli-
chen Fähigkeiten wirkt und gegenwärtig
ist. Es gibt drei göttliche Tugenden: den

Glauben, die Hoffnung und die Liebe»
(1813).

Sammelsurium im gleichen Rahmen
Wohl wegen des Versuchs oder der

Versuchung, das Ganze des Glaubens

ganz und rein vorzulegen, ist der Katechis-
mus zu einer Art Aasfegeordnang des

christlich-kirchlichen Glaubens geworden,
wobei nicht so sehr im exegetischen Sinn
ausgelegt, sondern assoziierend nebenein-
ander gelegt, aufgezählt und dann durch-
numeriert wird.

Die möglichst vollständige Aufzählerei
zum Beispiel von zu unterscheidenden Tu-

genden (1803 ff.) oder Gaben des Heiligen
Geistes (1830 ff.) motiviert niemanden
zum Tun des Guten. Die säuberliche Auf-
Zählung von unterscheidbaren Sünden
(1853) oder Lastern (1866) ist so dürr,
dass man gar nicht verstehen kann, wieso
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Menschen deswegen je in Versuchung ge-
raten. Die neuscholastische Unterschei-
dung der verschiedenen Gnaden (1999 ff.)
hat mich schon als Student in Rage ver-
setzt.

Der christliche Glaube wird hier
vorgestellt wie ein F/a/j/>fl«rf, bestehend

aus vier konzentrisch ineinandergelegten
Schnüren, an die unzählige Steine und
Schmuckstücke angehängt und aneinan-

dergereiht sind. Die Schnüre hangen an
einem Chirohaken auf einem dreifaltigen
Geschmeide. Das gibt dem Ganzen eine

gewisse Einheit. Das Design hat insgesamt
etwas Apartes, Ansprechendes, Überzeu-

gendes. Sieht man aber die Kette etwas
näher an, lässt man die Schnüre durch
die Finger gleiten, dann fällt hier das

merkwürdige, manchmal sehr stimmige,
manchmal befremdende Sammelsurium
auf.

Sicher sind immer wieder einzelne
Kostbarkeiten auszumachen. Da gibt es

offensichtlich Edelsteine en masse. Aber
man muss sie finden neben wertlosen oder
unförmigen Steinen. Man hat den Ein-
druck, dass um der Vollständigkeit willen
zu viel angehängt und nebeneinanderge-
reiht wurde. Hier dominiert eindeutig das

Zuviel, nicht das Zuwenig. Da werden
noch ältere Steine mitgetragen, die heute
niemand mehr als Schmuckstücke anhän-

gen würde, jedenfalls nicht mehr in dieser
Form.

Das gilt etwa von den «Quellen der
Sittlichkeit» (1750ff.: «Das Objekt der
Handlung»), von der historisch belasteten
Rede über die «Verdienste» (2006 ff.), von
der Aufteilung des neuen Gesetzes in Ge-
bote und Räte (1973 f.), von der Rede
über das oder die Opfer (2099f.).

Ist alles gleich wichtig?
Zwar sind mit dem Ansatz beim Glau-

bensbekenntnis oder den sieben Sakra-
menten oder den Zehn Geboten durchaus
Ansätze da, um zu zeigen, was denn am
christlichen Glauben oder an der christli-
chen Moral wesentlich ist. Aber in der
Ausführung kommt das meiste gleich-gül-
tig daher, gleich gewichtig, gleich wesent-
lieh. Die F/Verarc/ne der Wa/zr/ie/fe« geht
unter, auch im Moralischen, trotz der tra-
ditionell gehaltenen Unterscheidung zwi-
sehen schweren und lässlichen Sünden
(1854 ff.).

An sich wäre der vom Katechismus ge-
wählte Ansatz der Gottes- und Nächsten-
liebe und ihrer Entfaltung in den Zehn
Geboten durchaus brauchbar, um inner-
halb der moralischen Forderung Schwer-
punkte zu setzen. Aber die Zehn Gebote
dienen leider nicht primär der Akzentset-

zung, sondern sie sind wie zehn Schränke,

in die alles nach Tradition oder nach neue-
ren Erkenntnissen moralisch Gebotene
oder Verbotene eingeräumt wird. Das
Problem ist dann nicht nur, dass es für
manche vor allem neuere ethische Fragen
in den alten zehn Schränken streng ge-
nommen gar keinen Platz gibt, so dass es

eigentlich neue Schränke bräuchte (z.B.
Partnerschaftsethos; Medienethik; Bioethik;
ökologische Ethik; Wirtschaftsethik; Dritt-
welt-Problematik; Friedensethik; Kir-
chenethik). Das Problem ist auch dies,
dass die Vollstopfung der einzelnen Ge-
bote-Schränke mit recht unterschiedli-
chen Themen zu einer problematischen
Nivellierung unterschiedlicher Verhal-
tensweisen führt.

Ich will es an einem Beispiel aus der
Darlegung der Zehn Gebote zeigen.
Die Erläuterung des sechsten Gebotes
(2331 ff.) beginnt durchaus valabel mit
dem Hinweis auf Gottes Schöpfung und
auf die Keuschheit als geglückte Integrati-
on der Geschlechtlichkeit in die Person.
Hier wird gültig gesagt, worauf es in erster
Linie ankommt. Die (nur heterosexuell
akzeptierte) Geschlechtlichkeit wird wahr-
haft menschlich, «wenn sie in die Bezie-
hung von Person zu Person, in die voll-
ständige und zeitlich unbegrenzte wech-
selseitige Hingabe von Mann und Frau
eingegliedert ist» (2337). Aber bei den
«Verstössen gegen die Keuschheit» als un-
geordnete Geschlechtslust (2351 ff.) gibt
es keine Differenzierung mehr, zumal
schon die erstgenannte Sünde der Mastur-
bation als «in sich schwere ordnungswid-
rige Handlung» gebrandmarkt wird; es

folgen - immer unter der Qualifizierung
«schwerer Verstoss gegen die Würde die-

ser Menschen und der menschlichen Ge-
schlechtlichkeit» - Unzucht als Ge-
schlechtsverkehr von Mann und Frau, die
nicht miteinander verheiratet sind, Porno-
graphie, Prostitution, Vergewaltigung, Ho-
mosexualität. Die erstgenannte Sünde ge-

gen die eheliche Liebe bzw. Fruchtbarkeit
(2360 ff.) ist mit besonderem Gewicht die
künstliche Empfängnisverhütung (2366ff.;
2370) ebenso wie die künstliche Befruch-
tung (2375 ff.). Später folgen als Verstösse

gegen die Würde der Ehe (2380 ff.) wie-
derum unterschiedslos Ehebruch, Ehe-
Scheidung (blosse Trennung wird mit dem
CIC akzeptiert) und Wiederheirat. Die
Wiederverheirateten leben in einem dau-
ernden öffentlichen Ehebruch (2384). Es

folgen Polygamie, weiter der Inzest und
der sexuelle Missbrauch von Kindern. Ab-
schliessend werden noch Verhältnisse zwi-
sehen Mann und Frau mit geschlechtli-
chen Beziehungen, die nicht durch eine
Ehe legitimiert sind (Konkubinat), als

ebenfalls schwere Sünde gebrandmarkt. -

Solche Aneinanderreihungen von Verhal-
tensweisen, die alle als schwer sündig be-
trachtet werden - nur von der homologen
artifizielen Insemination innerhalb wird
neu gesagt, sie sei «vielleicht weniger ver-
werflich» - sind für viele direkt Betroffe-
ne unerträglich, ja skandalös und sie sind
auch von allgemeinen ethischen Überle-

gungen her unhaltbar.

Unwissenschaftlicher Umgang
mit Zitaten
Es wird der Eindruck erweckt, als ob

all die unzähligen Zitate aus unterschied-
lichsten Quellen und Jahrhunderten ge-
nau das meinen, was wir auch heute unter
christlichem Glauben und christlichen Fei-
ern und christlichen Leben und christli-
chem Beten verstehen. Es sieht - von löb-
liehen Ausnahmen abgesehen - so aus, als

ob eigentlich jc/ro« immer «//es- Wnr gewe-
je« vvnre, jo wie w/r ej /rente verjfe/re«.
Aber der Schein trügt. Würden wir die Zi-
täte historisch-kritisch in ihrem ursprüng-
liehen Kontext aufspüren und zu verste-
hen versuchen, so bekäme manches Zitat
einen etwas anderen Akzent. Da stellt sich
nicht nur das Problem des unkritischen, ja
unwissenschaftlichen Umgangs mit der
Bibel des Alten und Neuen Testaments,
sondern mit der Tradition überhaupt.

Ich zeige es an einem einzigen wichti-
gen Beispiel: Im sechsten Gebot wird auch
über die eheliche Fruchtbarkeit gehandelt
(2366ff.). Hier kommt erwartungsgemäss
das für die lehramtliche Moralverkündi-
gung grundlegende Axiom der ganzen Se-

xualmoral zur Sprache, wonach jeder ehe-
liehe Akt immer zugleich offen für Fort-
pflanzung und Ausdruck der liebenden
Vereinigung sein soll (2366). Darin ist un-
ter anderem das absolute Verbot der
Empfängnisverhütung begründet. Der Ka-
techismus legt das nun nicht nur - mit
Recht!— dar in ständigem Rückgriff auf
die Enzyklika «Humanae vitae» von Paul
VI. im Jahre 1968, er zitiert an ausschlag-
gebender Stelle (2367), wo es um die of-
fenbar alles entscheidenden «objektiven
Massstäbe der Sittlichkeit» geht, auch das

Zweite Vatikanische Konzil (Gaudium et
Spes, Nr. 51). Hier wird der Ausgleich der
ehelichen Liebe und der verantwortlichen
Weitergabe des Lebens thematisiert und
festgestellt, die ethische Bewertung der
gewählten Handlungsweise der Eheleute
(zur Geburtenkontrolle) hange nicht al-
lein von der Absicht, sondern auch von
«objektiven Kriterien» ab. Es schaut nun
so aus, als ob das Konzil damit bereits ge-
nau das gesagt hätte, was der Katechismus
im Rückgriff auf die Enzyklika «Humanae
vitae» darlegt, dass nämlich eine künstli-
che Empfängnisverhütung niemals erlaubt
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sein kann. Nimmt man nun aber den Kon-
zilstext zur Hand, so findet sich am Ende
des Abschnittes 51 die Fussnote 14. Darin
steht zu lesen, dass das Konzil mit der
Aussage keine konkrete abschliessende

Lösung der umstrittenen Frage der Ge-
burtenkontrolle vorlegen wolle. Diese
Frage sei auf Anordnung des Heiligen Va-
ters der Kommission für das Studium der
Bevölkerung, der Familie und der Gebur-
tenfrage zur sorgfältigen Untersuchung
übergeben worden. Diese wichtige Fuss-

note wird aber vom Katechismus wegge-
lassen und damit das Konzil für das späte-
re absolute Verbot künstlicher Empfäng-
nisverhütung vereinnahmt.

Ungeschichtliches Denken
Es gibt zwar in einzelnen Passagen

durchaus Hinweise darauf, dass das Ver-
ständnis des Glaubens und des christli-
chen Lebens eine Entwicklung durchge-
macht hat (vgl. DF Nr. 3). Aber aufs
Ganze gesehen herrscht ein ««ge.se/zzcM/-
c/zes De«/ce« vor. Das lässt sich bereits zei-

gen beim Umgang mit der Bibel im allge-
meinen und beim Verständnis von bibli-
sehen Zitaten im besonderen, was bei der
zentralen Stellung des Dekalogs im Kate-
chismus von grosser Bedeutung ist.

Der Umgang mit der Bibel ist häufig
naiv unkritisch. In Nr. 2056 steht über den

Dekalog zu lesen: «<Dekalog> bedeutet
wörtlich <zehn Worte>... Diese <zehn

Worte> hat Gott seinem Volk auf dem hei-
ligen Berg Sinai geoffenbart. Im Unter-
schied zu den anderen von Mose aufge-
zeichneten Geboten hat der <Finger Got-
tes> (Ex 31,18) sie geschrieben. Darum
sind sie in einem besonderen Sinn Wort
Gottes.» Von den Zehn Geboten wird mit
der grössten Selbstverständlichkeit be-

hauptet, dass sie «Ausdruck des natürli-
chen Sittengesetzes seien» (2070), was
dann konsequent heisst: «Sie sind unver-
änderlich, sie gelten immer und überall.
Gott hat die Zehn Gebote in das Herz der
Menschen geschrieben» (2072). Ginge es

in den Zehn Geboten nur um Grundanlie-
gen, Kerngedanken, abstrakte Prinzipien
oder den Schutz einzelner besonders

wichtiger Güter, so liesse sich das Behaup-
tete vielleicht halten, sofern beachtet
wird, dass schon Prinzipien und Kernge-
danken nicht unabhängig von Kultur und
geschichtlicher Situation verstanden wer-
den können, also insofern faktisch auch
schon veränderlich sind. Weil aber im Ka-
techismus undifferenziert von den «zehn
Geboten» gesprochen wird, gleichgültig,
ob es nun um den Dekalog im literari-
sehen Sinn geht oder um die üppigen
Normsammlungen des Katechismus unter
dem Titel eines der Zehn Gebote des De-

kalogs, steht schon der Überblick über die
verschiedenen Formulierungen des Deka-
logs in der Bibel und in der «katecheti-
sehen Überlieferung» S. 529 f. im Wider-
spruch zur behaupteten Unveränderlich-
keit. Man beachte ferner die Diskrepanz
zwischen dem Bilderverbot und dem Sab-

batgebot im AT bzw. im Judentum sowie
noch im NT und dem, was dann in der Ge-
schichte des Christentums daraus gewor-
den ist. Das Bilderverbot ist bekanntlich
aufgegeben worden (vgl. 2129-2132). Die
Sonntagsheiligung kann nicht gleicherwei-
se wie das Sabbatgebot des Dekalogs als

«Gebot Gottes» gelten, weswegen der Ka-
techismus das «Sonntagsgebot» - obwohl
unter dem dritten Gebot Gottes verhan-
delt - mit Recht ein Kirchengebot nennt
(1389; 2042; 2177; 2180ff.). Vollends un-
möglich wird der explizit ungeschichtliche
Ansatz, wenn man zur Kenntnis nimmt,
was nach dem heutigen Verständnis
des Lehramts laut Katechismus alles von
den Zehn Geboten geboten und verboten
wird. Beispiele: «Das vierte Gebot Gottes

befiehlt uns auch, all jene zu ehren, die

von Gott zu unserem Wohl ein öffentli-
ches Amt in der Gesellschaft erhalten ha-
ben. Es gibt Aufschluss über die Pflichten
der Amtsträger sowie jener, zu deren
Wohl sie bestellt sind» (2234). «Das siebte
Gebot verlangt auch, die Unversehrtheit
der Schöpfung zu achten...» (2415). Aber
es bedarf bei der Zuordnung der ganzen
konkreten Moral zu einem der Zehn Ge-
bote ja nicht jedes Mal eines ausdrückli-
chen Rückbezuges auf das Gebot Gottes.
Durch die so im Rahmen der Zehn Gebo-
te vorgetragene Moral wird jede Forde-

rung eo ipso zum Gebot Gottes! Anstelle
der naiv-ungeschichtlichen Dekalog-In-
terpretation am Beginn des zweiten Ab-
Schnitts, die sich mit dem pauschal undif-
ferenzierten Reden von den Zehn Gebo-
ten schlecht verträgt, wäre eine Erklärung
dringend, wie denn das Lehramt dazu
kommt, die von ihm verkündete Moral in
ihrer Ganzheit so selbstverständlich in
den Rang eines Gebotes Gottes zu erhe-
ben.

Dem unreflektiert-vorkritischen Ver-
ständnis von Offenbarung entspricht auch
ein ungeschichtliches Verständnis von
Moral. Am stärksten kommt das im tradi-
tionalistischen Verständnis des natürli-
chen Sittengesetzes oder Naturrechts zum
Zug: Das /Vaftzzrec/zZ ist Mergesc/z/cM/c/z,
ze/z/os, ««wazzde/har (1954ff.). Wäre Na-
turrecht soviel wie Vernunftrecht, und
würde das bloss heissen, dass das sittlich
Gebotene der menschlichen Vernunft ein-
sichtig sein muss, ihr jedenfalls nicht wi-
dersprechen darf, könnte man die Aussage
noch verstehen. Weil aber Naturrecht

oder natürliches Sittengesetz im Katechis-
mus als von Gott in die Schöpfung einge-
zeichnete, auch konkret inhaltliche mora-
lische Vorgabe verstanden wird, ist dieses

Naturrechtsverständnis nicht nur grund-
sätzlich unhaltbar, es zeitigt darüber hin-
aus schwerwiegend negative Konsequen-
zen in der lehramtlichen Moralverkündi-
gung. Gewisse Teile der lehramtlichen
kirchlichen Moralverkündigung sind in
der modernen Landschaft zu erratischen
Blöcken geworden. Gemeint sind vor al-
lern konkrete absolute Normen rings um
Sexualität, Ehe und Fortpflanzung. Die
alte Liaison dieser moralischen Forderun-

gen mit dem Ansatz der unveränderlichen
Naturordnung hat zu einer Erstarrung der
Normen geführt.

2. Lichtseiten des
ethischen Teils

Bevor ich die kritische Auseinander-
setzung fortführe, möchte ich auf die
Lichtseiten des neuen Katechismus zu
sprechen kommen. Würde man die einzel-
nen Aussagen der Reihe nach durchge-
hen, so könnte man wahrscheinlich sogar
eine überwiegend positive Bilanz ersteh
len. Aber im Vordergrund meiner kriti-
sehen Würdigung stehen ins Auge sprin-
gende oder auch nur hintergründige An-
Sätze und Tendenzen. Unter diesem Blick-
winkel ist auch Positives anzumerken.

Von der Gesetzes- zur Gnadenmoral
Eines hat sich mittlerweile auch in den

internationalen moraltheologischen Zu-
lieferwerkstätten Roms herumgespro-
chen. Was die moraltheologischen Re-
formbewegungen schon seit der Jahrhun-
dertwende und dann allmählich effizienter
werdend seit den 30er Jahren dieses Jahr-
hunderts immer wieder monierten, um
dann vom Vatikanum II endgültig akzep-
tiert zu werden, ist auch im Katechismus
in die Tat umgesetzt worden. Die neuscho-
lastische Moral war sehr stark eine Geset-
zesmoral, bei der die Gnade als wichtiges
Hilfsmittel zum Tun des Guten und Mei-
den des Bösen und damit zur Erlangung
der ewigen Seligkeit zwar vorausgesetzt
wurde; aber der Akzent lag vorkonziliär
ganz auf dem Gesetz. Das änderte sich mit
dem Konzil auch offiziell. Aus der Geset-
zesmoral wurde eine Gnadenmoral. Das
erste ist die Zusage und die Mitteilung des

göttlichen Heils, darin gründet dann die
moralische Verpflichtung. Gesetz aus der
Gnade heisst jetzt der Ansatz.

Dieser Ansatz ist im neuen Katechis-
mus sehr schön greifbar sowohl im Ge-
samtaufbau des Katechismus, wo ja zuerst
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vom Glauben und seiner Feier und erst im
dritten Teil von der Moral die Rede ist.
Und dieser Ansatz ist grundsätzlich kon-
sequent durchgehalten im ethischen Teil
selbst. Er beginnt mit der göttlichen Bern-
fung des Menschen, worin zuerst von der
Würde des Menschen gehandelt wird und
erst dann vom Gesetz. Und auch im ge-
setzlichen Teil, vor allem bei den Zehn
Geboten, wird immer wieder die heilsge-
schichtliche Einordnung moniert.

Ein signifikantes Beispiel als pars pro
toto: «Gott hat uns zuerst geliebt. An die-
se Liebe des einen Gottes erinnert das er-
ste der <zehn> Worte» (2083).

Weg von der rein individualistischen
Moral
Ein weiteres Plus dieses Katechismus

ist, dass er wegzukommen versucht von
der traditionell doch primär individualisti-
sehen Moral, jedenfalls soweit sie um den
Beichtstuhl konzentriert war. Es wird be-
reits im grundlegenden Teil versucht,
Aspekte der Gemeinschaft einzubeziehen
(1877ff.). Auch bei den Geboten wird
meist versucht, gesellschaftliche Aspekte
miteinzubeziehen. Dies geschieht vor al-
lern so, dass die /caf/zo/lsc/ze Sozz'a/fe/zz'e

integriert wird. Das ist gut so, denn die ka-
tholische Soziallehre gehört zum Besten
lehramtlicher Moralverkündigung!

Das lässt sich schon in den ersten drei
Geboten schön verifizieren und dann
nochmals in den Geboten vier bis sieben.
So wird beispielsweise im Rahmen des er-
sten Gebotes die Religionsfreiheit als

menschenrechtliche Vorgabe für Gesell-
schaft und Staat gehandelt (2104-09). Das
vierte Gebot redet -wie wir bereits gese-
hen haben.- auch von den Pflichten der
Behörden, der Bürger und von Staat und
Kirche (2234 ff.). Im fünften Gebot wird
die Aufrechterhaltung des Friedens thema-
tisiert (2302ff.). Im siebten Gebot wird
auch vom (vorausgesetzten) Privateigen-
tum (2402 ff.), von der Achtung der Unver-
sehrtheit der Schöpfung (2415 ff.), vom
Wirtschaftsleben und sozialer Gerech-
tigkeit (2426 ff.) und von der Gerechtigkeit
und Solidarität zwischen Nationen
(2437 ff.) gesprochen. Im achten Gebot
wird eine auf Wahrheitsvermittlung zen-
trierte Medienethik (2493 ff.) sowie Schön-
heit und sakrale Kunst (2500 ff.) wenig-
stens gestreift. Leider ist den Katechismus-
autoren bei den letzten beiden Verboten
des Begehrens der sozialethische Atem to-
tal ausgegangen, wohl deswegen, weil er
innerhalb dieser Gebote in der kirchlichen
Tradition bislang nicht festzustellen war.
Aber gibt es nicht auch ein problemati-
sches oder sündiges politisches oder wirt-
schaftliches (oder kirchliches?) Begehren?

Der Mut zur konkreten
Stellungnahme ohne Rücksicht
auf Applaus
Was mir an diesem Katechismus ge-

fällt, ist sein Mut zu konkreten Stellung-
nahmen, und zwar so, dass dabei nicht um
den Applaus der Glaubenden oder gar der

ganzen Gesellschaft gebuhlt wird. Ich sage
das ganz allgemein, also auch im Blick auf
meines Erachtens unmögliche Stellung-
nahmen wie jene zum sechsten Gebot
(wobei sich natürlich auch über die Pro-
blematik des Importune-opportune-Prin-
zips reflektieren liesse).

Prophetisches
Es gibt in diesem Katechismus sogar

Prophetisches, gerade im Zusammenhang
mit konkreten Stellungnahmen.

Einige Beispiele:
Im zweiten Gebot wird zur Gortes/ù'Ve-

nzzzg unter anderem folgendes gesagt:
«Gotteslästerlich ist es auch, den Namen
Gottes zu missbrauchen, um verbrechen-
sehe Flandlungen zu decken, Völker zu
versklaven, Menschen zu foltern oder zu
töten» (2148).

Der 7hg des Sufthnte «ist ein Tag des

Protestes gegen die Fron der Arbeit und
die Vergötzung des Geldes» (2172).

Zum Verbot des (auch indirekten)
Mordens im fünften Gebot werden auch

unakzeptable Unterlassungen von Hilfe-
leistungen gerechnet: «Dass die menschli-
che Gesellschaft mörden'sc/ze 77«/zgersnöfe
hinnimmt, ohne sich um Hilfe zu be-
mühen, ist ein empörendes Unrecht und
eine schwere Verfehlung. Händler, die
durch wucherische und profitgierige Ge-
Schäfte ihre Mitmenschen hungern und
sterben lassen, begehen indirekt einen
Mord; für diesen sind sie verantwortlich»
(2269).

Ebenfalls beim fünften Gebot wird zur
Fo/tmzng Stellung genommen: «Folte-

rung, die körperliche oder seelische Ge-
wait anwendet, um Geständnisse zu er-
pressen, Schuldige zu bestrafen, Oppo-
nenten Angst einzujagen oder Hass zu be-

friedigen, widerspricht der Achtung vor
der Person und der Menschenwürde»
(2297). Anschliessend wird bedauert, dass

grausame staatliche Massnahmen von den
Hirten der Kirche oft nicht missbilligt
worden seien, ja diese hätten «in ihren ei-

genen Gerichten die Vorschriften des rö-
mischen Rechts in bezug auf die Folter»
übernommen. Die Kirche setze sich heute
aber für die Abschaffung der Folter ein
(2298). - Das ist eine erfreuliche kirchli-
che Schulderklärung im Rückblick auf die
Inquisition!

«Das siebte Gebot verbietet Handlun-
gen oder Unternehmungen, die aus ir-

gendeinem Grund - aus Egoismus, wegen
einer Ideologie, aus Profitsucht oder in to-
talitärer Gesinnung - dazu führen, dass
Mezzsc/zerz ge/cnec/üe? und ihrer person-
liehen Würde beraubt oder wie Waren ge-
kauft, verkauft oder ausgetauscht wer-
den» (2414).

«Eine Theorie, die den Profit zur allei-
nigen Regel und zum letzten Zweck aller
wirtschaftlichen Tätigkeit macht, ist sitt-
lieh unannehmbar» (2424).

3. Schatten über dem
ethischen Grundlagen-Teil

Die bisherige kritische Würdigung be-

zog sich auf den ethischen Teil als Ganzes,

nun ist der ethische Grundlagenteil unter
dem Titel «Zur Berufung des Menschen:
Das Leben im Heiligen Geist» (1699-
2051) seiner Bedeutung wegen noch einer
eigenen kritischen Betrachtung zu unter-
ziehen. Denn hier wird der grundsätzliche,
jeder Konkretisierung vorausliegende
ethische Ansatz des Lehramtes vorgelegt.
Es sei vorweggenommen, dass dabei prak-
tisch die ganze nachkonziliare Entwick-
lung der theologischen Ethik übergangen
wird, ja es schaut fast so aus, als ob hier
der katholischen Welt demonstriert wer-
den sollte, welcher moralische Ansatz an-
gesichts der nachkonziliaren Entwicklung
der richtige, der katholische ist.

Konziliar aufgebesserte
neuscholastische Prinzipienlehre
Zwar ist der grundlegende Teil insge-

samt nicht schlecht aufgebaut, indem er
zuerst von der Würde des Menschen, dann
von der menschlichen Gemeinschaft und
schliesslich von Gesetz und Gnade spricht.
Aber näher besehen handelt es sich hier
um eine überholte neuscholastische Prin-
zipienlehre, die mit biblischen Einschüben
und konziliaren sowie päpstlichen Zitaten
kosmetisch zwar etwas aufgebessert ist,
aber deswegen als Gesamtkonzeption
nicht besser wird.

Der neuscholastische moraltheologi-
sehe Ansatz wird zwar nirgends systema-
tisch vollständig vorgelegt, er kann aber
aus den vorliegenden Einzeltraktaten
mühelos erschlossen werden, besonders:
Der sittliche Charakter der menschlichen
Handlungen (1749 ff.); Das Gewissen
(1776ff.); Das sittliche Gesetz (1950ff.);
Die Kirche - Mutter und Lehrmeisterin
(2030ff.). Es wird von einer schon seit Be-
ginn der Schöpfung vorgegebenen Moral
ausgegangen, jedenfalls was die Grund-
Sätze betrifft. Was moralisch richtig oder
falsch ist, das ist objektiv vorgegeben oder
mit entsprechenden objektiven Kriterien
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eindeutig bestimmbar, so dass allgemein-
verbindlich und in gewissen Lebensberei-
chen bis in konkrete Details hinein abso-
lut gesagt werden kann, was richtig oder
falsch, gutes, verdienstliches Werk oder
Sünde ist. An sich ist alles Wesentliche
schon im natürlichen Sittengesetz zu grei-
fen, das Gott in das Herz der Menschen

eingezeichnet hat. Aber weil die Men-
sehen aufgrund des Sündenfalls das der
Vernunft zugängliche natürliche Sittenge-
setz nicht mehr mit Sicherheit und klar er-
kennen, hat Gott durch die Offenbarung
im Alten Testament, besonders durch die
Zehn Gebote, und dann im Neuen Testa-

ment durch die Verkündigung Jesu Christi
und seiner Apostel «nachgeholfen» und
deutlich ausgesprochen, was Tugend und
was Laster ist. Und weil es halt trotz Bibel
immer noch moralische Unklarheiten gibt,
so hat Gott in seiner grossen Weisheit
nochmals vorgesorgt dadurch, dass er
durch Jesus Christus in der Kirche das

Lehramt gestiftet hat. Unter seiner (un-
fehlbaren) Leitung wird die christliche
Moral als Gesamtheit von Regeln, Gebo-
ten und Tugenden von Generation zu Ge-
neration weitergegeben. Die Autorität des

Lehramtes erstreckt sich auch auf die ein-
zelnen Gebote des natürlichen Sittenge-
setzes.

Es besteht kein Zweifel, dass die im
Katechismus von «der Kirche» vorgelegte
Moral im Sinne des angedeuteten Legiti-
mationsweges von oben nach unten der si-

chere Wille Gottes für heute ist, denn die
kirchlichen Amtsträger stützen sich nicht
auf eine bloss individuelle Sicht, sie haben
vielmehr das Wohl aller vor Augen, «wie
es im natürlichen und geoffenbarten Sit-

tengesetz und daher auch im Gesetz der
Kirche und in der Lehre des Lehramtes
über die sittlichen Fragen zum Ausdruck
kommt. Es ist nicht angemessen, das per-
sönliche Gewissen und die Vernunft dem
moralischen Gesetz oder dem Lehramt
der Kirche entgegenzusetzen» (2039).

Es bleibt nachzutragen, dass es in der
lehramtlichen Verkündigung seit dem
Zweiten Vatikanum praktisch zwei ver-
sc/î/'edene Mode//e von Mora/ «nrf Geww-
sen gibt: es gibt de facto das, was in der
nachkonziliären theologischen Ethik in
Reaktion auf die Enzyklika «Humanae vi-
tae» «znora/wc/te Aiüonomze im c/zràrf/-
c/zen Kontext» oder «theonome Autono-
mie» genannt wird. Hier ist Moral eine ge-
schichtliche Grösse, sie ist nicht einfach
vorgegeben, sie muss von den Menschen
kraft ihrer Vernunft, getragen vom Glau-
ben, gefunden werden. Da herrscht im Be-
reich der Normbegründung das fe/eo/ogz-
sc/te Denken vor, das sich an den Folgen
des Handelns orientiert. Diese Konzepti-

on findet sich der Sache nach lehramtlich
im sozialethischen Bereich, also im Be-
reich der katholischen Soziallehre. Davor
oder daneben gibt es aber die alte, eben

dargelegte neztsc/zo/astzsc/ie Konzeption
von Moral und Gewissen, die jedes Mal
dann zum Tragen kommt, wenn es um
klassische oder neue Fragen rings um Se-

xualität, Ehe, Fortpflanzung und Familie
oder auch um die Wahrheitsfrage oder das

Töten geht. Die vorherrschende Normbe-
gründungstheorie ist in diesen Bereichen
die rfeonto/ogwc/ze, wo die Folgen nur
noch eine geringe oder keine Rolle mehr
spielen. Da herrschen nicht hinterfragbare
Pflichten, Folgen hin oder her.

Das Problematische an der grundle-
genden ethischen Konzeption im ersten
Abschnitt des ethischen Teils des Kate-
chismus ist nun dies, dass hier anders als

bislang lehramtlich nicht nur zu konkreten
moralischen Problemen Stellung genom-
men wird, sondern dass gleich auch noch
die richtige katholische «Prinzipienlehre»
verbindlich vorgelegt wird. Dabei wird
«wr eine ethische Moralkonzeption entfal-
tet, nämlich die vorkonziliäre neusc/zo/n-

sft'sc/ze, rfeonfo/ogHc/ze, oiy'eM/v/stoc/ze,
die zur Grundlage für alles gemacht wird,
was dann im konkreten Teil gefordert
wird. Die andere, vom Konzil mindestens

eingeleitete moraltheologische Konzepti-
on, die den Laien, den (christlichen, regio-
nalen) Gemeinschaften, der Erfahrung,
den Wissenschaften, dem Gewissen unci

damit der Autonomie ein viel grösseres
Gewicht gab und damit das herkömmliche
klerikalistische und legalistische Moralsy-
stem zwar (leider) nicht völlig überwand,
aber doch massiv korrigierte, kommt im
Katechismus kaum zum Zuge. Dagegen
feiert der problematische neuscholasti-
sehe Ansatz hier fröhliche Urständ. Das
kann hier nur mit einigen kurzen Hinwei-
sen auf ausgewählte Einzeltraktate belegt
werden, was nur deswegen noch gesche-
hen soll, weil eben diese Ansätze ein Er-
klärungsgrund dafür sind, warum der Ka-
techismus bei so vielen Katholiken auf be-

greiflichen heftigen Widerstand stösst.

Die Quellen der Sittlichkeit und die
«in sich schlechten Handlungen»
Die Quellen der Sittlichkeit (1750-

1761) sind 1. das Objekt der Handlung,
2. das angestrebtes Ziel oder die Absicht
und 3. die besonderen Umstände, zu de-

nen auch die Folgen gehören. Was zum
Handlungsobjekt gesagt wird, klingt für
Nichteingeweihte wohl ziemlich schleier-
haft und fürs erste harmlos (1751 ff.).
Wäre das Handlungsobjekt sozusagen nur
der «Stoff einer menschlichen Handlung»

- wie in 1751 gesagt wird -, dann würde

das einleuchten. Die Katechismusabhand-
lung über die Quellen der Sittlichkeit ist
eine so harmlos daherkommende Vermi-
schung von Binsenwahrheiten mit bloss

angedeuteter neuscholastischer Objekt-
Ideologie, dass letztere erst dann voll
durchschlägt, wenn man im Laufe der Ka-
techismuslektüre vor allem bei gewissen
Konkretisierungen der Zehn Gebote das

Wörtchen «objektiv» (oder «natürlich»
oder «Wesen») genau im Auge behält. Im
besagten Objekt als Quelle der Sittlichkeit
steckt nämlich bei ganz bestimmten
Handlungen mehr als der Stoff einer
Handlung; es geht vielmehr bereits um das

normative Ziel, was bei einigen (verböte-
nen) Handlungen, die in der kirchlichen
Moralverkündigung einen wichtigen Platz
einnehmen, von ausschlaggebender Be-
deutung ist. Die geforderten Handlungen
haben ein von Natur aus, letztlich vom
Schöpfer vorgegebenes Ziel, das eben dar-
um das objektive Ziel ist. Dieser «finis
operis» (der mit dem Wesen einer Hand-
lung gegebene Zweck) ist vom «finis ope-
rantis» (von der subjektiven Absicht des

Handelnden) zu unterscheiden, weswegen
bei den Quellen der Sittlichkeit zwischen

Objekt und Absicht so scharf unterschie-
den wird. Was nun beim Handeln dem

objektiv vorgegebenen Handlungszweck
(eben dem Handlungsobjekt im normati-
ven Sinn) widerspricht, ist /« Vc/z sc/zfec/zf

(«intrinsece malus»). Das heisst, die

Handlung ist wegen des Widerspruchs
zum objektiven Handlungsziel als ausge-
führte Handlung unabhängig von der Ab-
sieht oder den Folgen objektiv etwas Ver-
werfliches.

Das ist eine andere «intrinseca ma-
litia», als sie bei Grundhaltungen wie Hass
oder Ungerechtigkeit oder bei Handlun-

gen wie Mord, Raub, Ehebruch oder Lüge
schon durch die wertende Sprache klar
markiert wird. Dass dies in sich schlechte
Verhaltensweisen sind, wird jedenfalls von
theologischen Ethikern nicht bestritten,
nur ist das gerade keine innere Schlechtig-
keit abgesehen von der Absicht und den
besonderen Umständen. Die vom Lehr-
amt immer noch hochgehaltene apriori-
sehe «innere Schlechtigkeit» gilt in der
moraltheologischen Tradition von einem

guten Dutzend konkreter Verhaltenswei-
sen rings um Sexualität, Ehe und Fort-
pflanzung, um Tötung und Kommunika-
tion. Davon sind nur zwei Handlungen
ohne jede einschränkende Vorbedingung
«in sich schlecht» im Sinne der strikt vom
Handlungsobjekt ausgehenden Definiti-
on. Das ist zum einen die Falschaussage
oder Täuschung, die immer als (objektiv)
verwerfliche Lüge zu gelten haben, weil
Sprache oder menschliche Kommunikati-
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on von ihrem Objekt her auf Mitteilung
von Wahrheit ausgerichtet sind. Es ist zum
andern vor allem der «Gebrauch der Ge-
schlechtskraft» ohne Offenheit für Fort-
pflanzung; eben diese gehört aber zum
«Wesen» praktizierter Sexualität. Darum
sind nicht nur künstliche Empfängnisver-
hütung, sondern auch Selbstbefriedigung
und homosexuelle Akte «in sich schlecht»
und unter keinen Umständen zu rechtfer-
tigen.

Gewissen, Sünde, natürliches
Sittengesetz, kirchliches Lehramt
Im GewiMmsIra/cIal (1776 ff.) wird

schnell deutlich, dass das Gewissen primär
das von Gott immer schon vorgegebene
Gesetz wahrzunehmen hat. Damit das Ge-
wissen richtig urteilen kann, muss es ric/i-
hg geMrfef sein, und das heisst primär: es

muss sich an der Lehre der kirchlichen
Autorität orientieren und ihr gehorchen
(1783 ff.). Diese neuscholastisch-legalisti-
sehe Gewissensauffassung, die das Gewis-
sen zum gehorsamen Wahrnehmungsor-
gan des immer schon vorgegebenen, auch

von der Kirche gelehrten sittlichen Geset-
zes macht, ist vom Vatikanum II zwar in
Richtung auf ein subjektives Verantwor-
tungsgewissen hin korrigiert worden, aber
die alte Konzeption bleibt terminologisch
hintergründig gegenwärtig, wie man gera-
de an der konziliaren Kernaussage über
das Gewissen in Nr. 16 von «Gaudium et
Spes» ersehen kann (vgl. Katechismus Nr.
1776). So können sich nachkonziliär (fast)
alle mit Recht auf das Zweite Vatikanum
berufen: Traditionalistische so gut wie mo-
dernere Richtungen.

Ein eigenes Problem ist die 5ü«de«/eh-
re des Katechismus (1846 ff.). Nun hat die
Unterscheidung zwischen Todsünde und
anderer Sünde gewiss ihre Notwendigkeit.
Aber die im Katechismus vorgetragene
traditionelle Unterscheidung von Todsün-
de und lässlicher Sünde ist besonders im
Blick auf das, was innerhalb der Zehn Ge-
bote später konkret als schwer sündig be-
trachtet wird, doch reichlich problema-
tisch, wir haben das oben schon im Blick
auf das sechste Gebot kritisch zur Kennt-
nis genommen. Die besonders nach «ob-
jektiven» Kriterien erfolgende apriorische
Zuordnung unterschiedlichster Verhal-
tensweisen zur schweren oder Todsünde
entwertet den Sinn des theologischen Be-
griffs Todsünde und nivelliert menschli-
ches Verhalten in manchmal unverständli-
eher, ja skandalöser Weise.

Bei der Lehre des «alür//c/zen S/Wenge-

seizes (1954 ff.; vgl. 1950 ff.) werden zwar
immer noch gültige wichtige Definitionen
von Thomas von Aquin eingestreut, aber
das Verständnis des Naturrechts bleibt de

facto neuscholastisch, was besonders deut-
lieh wird, wenn man die verstreut auftau-
chenden Hinweise auf das natürliche Sit-

tengesetz in den ethischen Konkretionen
zu den Zehn Geboten miteinbezieht (De-
kalog: 1955; 2070 ff.; 2384 u. a.). Danach ist
das natürliche Sittengesetz ein Komplex
vorgegebener Prinzipien und sogar kon-
kreter Normen, die seit Anbeginn der
Schöpfung gelten und unveränderlich sind
(1958 ff.). Von der Problematik der gerade
hier überdeutlich zutage tretenden Un-
geschichtlichkeit des Verständnisses von
Moral war oben schon die Rede. Wichtig
ist, dass das Lehramt seine Lehrautorität
auch für das natürliche Sittengesetz bean-
sprucht (2036), obwohl das natürliche Sit-

tengesetz definitionsgemäss das Gesetz
der menschlichen Vernunft ist, das auch
ohne (jüdisch-christlichen) Glauben im
Prinzip jedem Menschen bzw. jeder Kultur
und Zeit zugänglich ist (1954 ff.; 2071).

Grundlegend für die anstehende Pro-
blematik ist, dass beim Reden vom natür-
liehen Sittengesetz zu wenig (1955; 1957)
und sicher zu wenig konsequent zwischen
den «Urgrundsätzen» des natürlichen Sit-
tengesetzes und den Anwendungen als

Ableitung daraus unterschieden wird. Das
ist bereits da der Fall, wo mit alter christli-
eher Tradition der Dekalog dem natürli-
chen Sittengesetz zugeordnet wird (1950;
2070 ff.). Beim undifferenzierten Reden
des Katechismus vom natürlichen Sitten-
gesetz einerseits und den Zehn Geboten
andrerseits, wird im Endergebnis die

ganze vom Katechismus vorgelegte, den
Zehn Geboten zugeordnete konkrete Mo-
ral (abgesehen von den als Gebote der
Kirche für die Kirche vorgelegten Vor-
Schriften, 2041 ff.) zum sittlichen Naturge-
setz. Es ist zu bezweifeln, dass das Lehr-
amt der Kirche das wirklich sagen wollte.
Leser und Leserinnen müssen aber vom
vorgelegten Text ausgehen.

Der Traktat über dus fa'rcMc/ze Le/îr-
ami (2030 ff.) zeigt - wie schon angedeutet

- erwartungsgemäss eine hypertrophe Auf-
fassung der Kompetenz des Lehramtes
(2032 f. 2035 f.) und fällt einmal mehr
durch die Betonung des Gehorsams ge-
genüber dem Lehramt auf (1783 ff.; 2037;
2039 f.; 2041 ff.).

Der Katechismus, ein nur teilweise
brauchbarer Bezugstext
Der Katechismus versteht sich selbst

gemäss der einleitenden apostolischen
Konstitution «Fidei donum» als «ein Korn-
penrfit/m der ganzen katholischen Glau-
bens- und Sittenlehre», das weltweit in
den verschiedenen Regionen der sichere
und authentische «BezugsleV für eine aus

den lebendigen Quellen des Glaubens er-
neuerte Katechese» werden soll.

Diesem Anspruch kann der Katechis-
mus aus den genannten Gründen nur teil-
weise gerecht werden. Ich meine, dass der
Katechismus ein sehr praklùc/ies Korn-
penrfmm ist, wenn es darum geht, was das

Lehramt der Kirche gegenwärtig zu dieser
oder jener moralischen Frage lehrt. Man
sollte aber den Inhalt des Katechismus
nicht mit kirchlicher Lehre schlechthin
gleichsetzen, schon gar nicht mit dem
Glauben der Kirche als Glaubensgemein-
schaft. Das ist mehr als das hier vorgeleg-
te. Es ist mehr und manchmal auch ande-
res im Blick auf das, was in der Theologie
geschieht und es ist nochmals mehr und
manchmal auch anderes im Blick auf den

sogenannten «sensus fidelium», den Glau-
bensinn der Glaubenden. Das gilt mora-
lisch wohl noch stärker als dogmatisch.

Als Bezagxlexl für die Erstellung von
regionalen Katechismen ist der neue Ka-
techismus deswegen wenig hilfreich, weil
er weithin eine Zitatensammlung ist und
es verpasst hat, den alten und doch immer
wieder neuen Glauben auf neue Weise zu
sagen. Da müsste weniger von oben nach
unten gedacht werden, weniger von einer
vorgegebenen fixen Lehre her. Es müsste
stärker von dem ausgegangen werden, was
Menschen heute beschäftigt. Es müssten
heutige Fragen und Probleme, heutige
Antworten und positive Lebenserfahrun-
gen vom (alten) Glauben her gedeutet
werden. Umgekehrt müssten gewisse heu-
tige Lebenseinstellungen vom Glauben
her aufgebrochen werden. Der Katechis-
mus müsste sich mit Lernwilligen stärker
auf den Weg des gemeinsamen Suchens
und des gemeinsamen Findens machen
und dabei den Schwierigkeiten, Unsicher-
heiten und Zweifeln rings um das rechte
Verständnis des Glaubens und des christli-
chen Lebens mehr Raum geben. Das wür-
de einen Katechismus sowohl glaubwürdi-
ger wie hilfreicher machen. Oder ist dieser
Katechismus halt doch nur ein Buch für
die Bischöfe der katholischen Kirche, wel-
che dann regional im Sinne des eben ge-
nannten Anliegens selbständig weiterden-
ken und übersetzen sollten? Dann hätte
aber dieser Katechismus nicht in der Wei-
se publizistisch der Öffentlichkeit präsen-
tiert und verlegerisch angeboten werden
sollen, wie es geschehen ist. Dieser Kate-
chismus zementiert in der Öffentlichkeit
ein problematisches Image der katholi-
sehen Kirche. Ha/u Ha/Ier

7/a/u Ha/Ier isl ordenrfze/zer Pro/essor /ür
Mora/l/ieo/og/e uad .Sozzalel/uL an der 27zeo/o-

gric/zen Fnkzdfnf Lacera zznd Lez'Ier z'/zres 7nst(-
Izzte /ür Sozzalel/zzk
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Das Geheimnis seiner Wahl ist viel
bedeutsamer als das Geheimnis seines Todes

In den vor kurzem veröffentlichten
Tagebuchaufzeichnungen nimmt der 1992

verstorbene französische Kurienkardinal
Jacques Martin auch Stellung zum vorletz-
ten Konklave, einem der kürzesten der
Papstgeschichte, das am 25. August 1978

zur Wahl des Patriarchen von Venedig AI-
bino Luciani führte. Auf S. 210 von «Mes
six papes, souvenirs romains» (Edition
Marne 1993) stehen die gewichtigen Sätze:

«Das Mysterium um den Tod Johannes
Pauls I. bleibt intakt, doch es ist nicht dort,
wo man es zu finden glaubt... Albino Lu-
ciani hatte viele Male, und sogar in öffent-
liehen Audienzen, erklärt, dass er ein
krankes Herz habe und viele Monate sei-

nes Lebens im Krankenhaus verbracht
hätte. Kann man glauben, dass die Kar-
dinäle nichts davon erfahren hatten? Und
wenn sie es wussten, wie konnten sie ei-

nem kranken Mann die Aufgabe des Pon-
tifikates übertragen? Hier ist das Geheim-
nis: das Geheimnis dieser Wahl ist viel be-
deutsamer als das Geheimnis seines To-
des.»

Jacques Martin war zur Zeit des Able-
bens Johannes Pauls I. Präfekt der päpst-
liehen Gemächer und als solcher jener
Monsignore, der im Beisein des Obersten
der Schweizer Garde die Portale des Kon-
klave verschloss, hinter dem sich das

Sacrum Collegium zur Wahl des Nachfol-
gers Pauls VI. versammelte. Die Frage
«Kann man glauben, dass die Kardinäle
nichts davon erfahren haben?» war offen-
sichtlich rhetorisch gemeint. Der hohe
Vertreter der Kurie, jahrzehntelang Mitar-
beiter im Staatssekretariat, liess sie /or-
we// im Räume stehen, sagte aber water/-
e// im Grunde genommen «Wen« rf/e Kar-
d/nä/e wnss/en, was w/t rfer Wa/t/ eines
«/cht kerngesunde« Papstes ati/dew Sp/e/e
stand, w/e konnten sie /km d/e Bürde att/er-
/egen?»

Vorbedachter Mord der Kardinäle,
Erlösung für die Kurie oder aber...
Kurz nach Veröffentlichung der ersten

Auflage von «Im Namen des Teufels?
Antwort auf Yallops Bestseller <Im Na-
men Gottes?>» schrieb Alfred Diezi, Mit-
glied der Kantonalen Synode der evange-
lisch-reformierten Kirche des Kantons
Zürich, am 9. November 1987: «Warum
wurde Johannes Paul I. zum Papst ge-

wählt, wenn man doch wusste, dass das

Amt des Heiligen Vaters auch eine gute
gesundheitliche Konstitution voraussetzt?
Wusste er zu viel von den Ungereimthei-
ten in der Kurie, so dass man ihn auf diese

Weise, durch einen natürlichen Tod, bald
losgehabt hätte? Das wäre ja vorbedach-
ter Mord gewesen (vgl. Im Namen des

Teufels?, 2. Auflage, Stein am Rhein 1987,
S. 166).

Zweifellos haben damals nicht nur vie-
le Protestanten, sondern auch nicht weni-

ge Katholiken die grosse Frage des vor-
letzten Konklaveausgangs entsprechend
dem von Kardinal J. Martin zur Diskussi-
on gestellten Geheimnis in diesem Sinn
beantwortet. Und mehrere Stellen im
Buch von John Cornwell - 1A Jahre nach
der ersten Auflage von «Im Namen des

Teufels?» zugleich auf englisch und
deutsch veröffentlicht - deuten darauf hin,
dass zahlreiche Monsignori in der Kurie
und auch gewisse Beobachter ausserhalb
den plötzlichen Tod Johannes Pauls I. als

Erlösung empfanden.
Der englische Autor zitiert einige

Stimmen: «Wissen Sie, obwohl seine Wahl
ein grosses Gefühl der Freude ausgelöst
hat, hat es viele Menschen gegeben, die

gleich am ersten Tag spürten, dass er in
seiner Laufbahn nichts geleistet hatte, was
ihn zur Leitung der Kirche qualifiziert
hätte. Er hat sich ein wenig mit Katechese
befasst, mit solchen Sachen - aber er war
ein ziemlich einfacher, frommer Pfarrer,
ein guter Mensch, aber ein kleiner und
einfacher Mann.»

Auf die Frage, ob der Heilige Geist ei-

nen Fehler begangen hatte, antwortete der
Monsignore (der nicht genannt sein woll-
te!): «Nun ja, der Heilige Geist muss in-
nerhalb der Gesetze der conditio humana
arbeiten. Wenn Sie im Flugzeug die Türe
offen lassen, können Sie nicht erwarten,
dass Sie vor einem Unglück bewahrt wer-
den (vgl. Wie ein Dieb in der Nacht, Wien
und Darmstadt 1989, S. 121 f.).

.vorzeitige Abberufung des

«nur» Guten Hirten?
Das seit 15 Jahren in Rom, Venedig,

Verona, Thalwil, Basel und der Einsiede-
lei von Wiesenberg (Nidwaiden) gesam-
melte Material zur Erklärung der Person
Albino Lucianis, seiner Papstwahl, seines

SKZ 38/1993
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Pontifikates und plötzlichen Sterbens las-

sen mich eine völlig andersartige - entge-
gengesetzte - Schlussfolgerung ziehen.
Bereits 1983 - ein Jahr vor Yallops Best-
seller «Im Namen Gottes?» schienen mir
bei Veröffentlichung der ersten Auflage
meines Italienbuches (im Kapitel IV: Volk
der Heiligen, nach den Abschnitten
«Halbgott Mussolini - Italiens schlechte-
res Ich» und «Landesvater Franziskus -
Italiens besseres Ich», unter dem Titel «Jo-
hannes Paul I. - <Gott wollte ihn nur zei-
gen>») zum Abschluss folgende Sätze an-
gebracht:

«Die Menschheit muss sich erst noch
würdig erweisen, einen franziskanischen
Papst zu haben - einen, der nicht Stärke
ausstrahlt oder nur die Stärke der Kinder-
hebe, nichts von Diplomatie versteht oder
nur von der Diplomatie des Herzens, des

Lächelns und einer Kommunikation, die
nicht der Sprache, gar Rhetorik bedarf
und doch von jedermann verstanden wird.
Das Pontifikat Johannes Pauls I. eröffnete
Perspektiven für einen Papsttypus, der
Grösse haben kann, wenn ihm Grösse ge-
lassen, nicht der Nährboden für seine Er-
füllung entzogen wird. Wenn einmal der

gute Hirte das einzige Kriterium der Be-
deutung der Päpste - überhaupt der Väter
und des Väterlichen - sein wird, können
sie getrost ihre Herde im Stich lassen, um
das eine verlorene Schaf zu suchen» (vgl.
Überleben auf italienisch, Wien-Mün-
chen-Zürich, 1. Auflage 1983, 3. Auflage
1990, S. 183).

Ein bleibendes Zeichen für
das Weltepiskopat
Was gleich nach dem Tod Johannes

Pauls I. einem weitverbreiteten Eindruck
entsprach, soll - um es ebenfalls in einer
rhetorischen Fragestellung zu formulieren

- nicht auch für die Kardinäle im vorletz-
ten Konklave gezählt haben? Viele unter
ihnen kannten Albino Luciani von «Den
Briefen an die Grossen dieser Welt», die
Jahre zuvor Monat für Monat im Mes-

saggero di San Antonio in sage und schrei-
be fünf Sprachen, schliesslich im Buch
«Illustrissimi» (Ihr sehr ergebener), veröf-
fentlicht wurden und eine Art sc/za/küa/-
ten Katec/nsmns vo//er Wrake/t, Liebe und
Verständnis, nicht zuletzt auch Verständ-
nis für die Missverständnisse auf dieser
krummen Erde, darstellten. Der Patriarch
von Venedig hatte mit seinen Schriften -
Briefen, Aufsätzen, Predigten, Büchern -
ein bedeutsames bleibendes Zeichen für
den Guten Hirten mit viel Verständnis für
a//e Menschen, nicht zuletzt, sondern zu-
erst auch für die Aussenstehenden und

Verschupften gesetzt, so dass es nur natür-
lieh ist, dass sie ihn, den Letzten unter den
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Ersten, den Bescheidensten von allen,
auserwählten. Im Gegensatz zu den allzu
geschliffenen, weltgewandten Monsignori
in der Kurie mögen viele Wähler im ersten
Konklave des denkwürdigen Jahres der
drei Päpste bereits Ende August 1978 ge-
spürt haben, dass sie mit dem neuen Papst

- dem ersten mit einem Doppelnamen -
ihrerseits ein grosses Zeichen für die

Papst- und Kirchengeschichte setzen
konnten und haben es im Vertrauen auf
die Göttliche Vorsehung getan.

Kein Betriebsunfall des

Heiligen Geistes
Unter solchen Vorzeichen war die

Wahl Johannes Pauls I. kein Fehlent-
scheid, und die sophistische Erklärung des

nicht genannt sein wollenden Monsignore
kann sich im Nachhinein für den zweiten
Papst des Jahres 1978 als überflüssig und

grossen Trugschluss erweisen. Wenn Mon-
signori der Römischen Kurie Johannes
Paul I. zu Lebzeiten mit Peter Seilers, ei-

nem Clown, verglichen und ihr abfälliges
Urteil mit der Geschichte von dessen

plötzlichen Auftauchen am Sant'Anna-
Tor «um sich den Verkehr anzuschauen»,
belegten (vgl. Cornwell, aaO., S. 383 f.), so
bewiesen sie damit genau das Gegenteil
von dem, was sie und viele andere in der
nächsten und fernsten Umgebung des

Papstes beweisen wollten: nicht die geisti-
ge Beschränktheit des neuen Statthalters,
sondern das eigene Verkennen der Sach-

zwänge, denen jeder Papst heute unter-
worfen ist, eine Betriebsamkeit, die er zu
bewältigen hat und - wenn er es /tun« und
vw7Z und gemessen an den Zeitumständen
fflws - ein grosser Papst werden lässt, al-

lerdings um den Preis, nicht mehr «nur»
ein guter Hirte, vor allem ein solcher, sein

zu können.

«Vater, warum hasst du
mich verlassen?»
Mit einem einzigen Satz hat uns Johan-

nes Paul I. zugleich eine grosse Lektion
erteilt und die Erklärung für die Tragik
und Tragweite seines Pontifikates gebo-
ten. Während der 33 Tage sagte er zu
einem Besucher: «Zwei Dinge sind sehr
schwer zu bekommen im Vatikan, Ehrlich-
keit und eine gute Tasse Kaffee.»

Alle, die wir damals lachten und heute
lachen, wenn wir die groteske Gegenüber-
Stellung vernehmen, beweise« mit dieser
RenMon, de« 77ii/nor mir n/s Mitte/ der
f/nter/ia/tiing, «ic/tt nt/c/t n/s Mitte/ der £>-
/rennt«« wn/ii-zii-ne/ttnen u«d nn-zu-er-
/renne« und verpassen damit seine eigent-
lichste Funktion als lachende Träne; denn
im Grunde hatte Johannes Paul I. etwas
ausserordentlich Trauriges vermerkt,

konnte aber in seiner Liebe für die Mit-
menschen darob nicht den moralistischen
Zeigefinger erheben. Zweifellos ist dem

Papst nicht entgangen, dass da, wo er et-
was Schreckliches über seine nächste Um-
gebung sagen musste, es von sozusagen al-
len, die es hörten, als etwas Köstliches ver-
tan wurde. Dus /mite Ge/äc/iter oh der «ür-
ri'sc/ie« Benier/aing im wn/irsten Si«« des

Wortes /int die Besinnung weit ühertro/fen.
Entsprechend fand sich Johannes Paul I.,
nicht nur von den geschliffenen Monsi-
gnori, sondern von sozusagen allen miss-
verstanden. (Nach einem Vortrag über Jo-
hannes Paul I. hat mich der reformierte
Pfarrer Elans-Rudolf Walser in Thalwil als

erster auf die enge Beziehung zwischen

Narrheit, Weisheit und Heiligkeit auf-
merksam gemacht. Auch der protestan-
tische Theologe Walter Nigg hätte es tun
können!)

«Vater, warum hast du mich verlas-
sen?» mag sich Albino Luciani wie ein viel
Grösserer als er, dessen Stellvertretung er
angetreten hatte, während der 33 Tage im-

mer wieder gesagt haben, wobei er sich
wahrscheinlich im Augenblick des Vor-
wurfs auch gleich schuldig vorgekommen
ist. Diese Sc/zn/d mng den? Papst noc/i
«ze/ir zugesetzt /iahen n/s n//e Beg/eittwi-
stände des widerwi7/ig üheiviommenen
Amtes, das er - wenn schon dazu genö-
tigt - anders versehen wollte und anders
versah, als viele um ihn herum erwarteten,
es ihm abverlangten. Unter solchen Vor-
aussetzungen erhält die «Im Namen der
Teufels?» vertretene Dis-Stress-Theorie als

eigentliche Todesursache eine besonders

überzeugende Bestätigung.
Was Johannes Paul I. nicht wissen

konnte und in seiner Bescheidenheit nie

angenommen hätte, kann sich gerade als

grosse Fügung erweisen, und der gläubige
Christ wird darin die Handschrift des Hei-
ligen Geistes erkennen, der für ihn das

Sacrum Collegium bei seiner Papstwahl
allemal lenkt, mögen wir kurzsichtige
Menschen dies im Augenblick auch nicht
erfassen, ja belächeln und schnellfertig ab-

tun. Von dieser Deutung scheint auch der
jetzige Papst überzeugt zu sein. Während
einer Audienz hat mir Johannes Paul II.
im Namen der Kirche für mein Büchlein
gedankt. Die persönliche Widmung, in der
ich der Vermutung Ausdruck verlieh, er -
Johannes Paul II. - würde es im Tiefsten
seiner Seele bedauern, nicht so Papst sein

zu können wie sein Vorgänger, hatte der
jetzige Papst offenbar gelesen und für
richtig befunden. Die Bezeichnung seines

Vorgängers als grossen Papst, ein Jahr
nach dessen Tod anlässlich des Besuches
in Canale d'Agordo, war offensichtlich
mehr als eine schöne Floskel für die dort
versammelten Familienangehörigen Albi-
no Lucianis.

«Opera omnia» des Papstes -
Brückenschlag zwischen zwei
rechthaberischen Lagern
Es ist wohl höchste Zeit, dass die

«Opera omnia», das Gesamtwerk von AI-
bino Luciani - insgesamt neun Bände, vor
vier Jahren im «Centro di spiritualité e di
cultura Papa Luciani» in San Giustina
Bellunese (Provinz Belluno) herausge-
kommen - auch auf Deutsch verlegt wird.
Mehr und mehr Menschen sollte die Ge-
legenheit geboten werden, mit dem Ge-

dankengut Johannes Pauls I. den unseli-

gen Graben zwischen dem traditionell-
konservativ-katholischen und dem pro-
gressiv-ökumenisch-christlichen Lager mit
je eigenen Leserkreisen, die sich nicht
berühren und kaum begegnen, zu über-
springen. Statt der fortgesetzten Rechtha-
berei sogar noch im Namen von Christus,
des Christentums und der Kirche gilt es

von hüben und drüben Brücken zu schla-

gen und es endlich zu einer wirklichen
Auseinandersetzung kommen zu lassen.

Victor/. W/7/i

V/clor/. Wiffi begann 795S seine Korrespon-
denlentäü'g/cez't in Rom /ür Radio DRS and ar-
bellet /lente vor a/iem /ür Zeitungen; an/ den
75. Todeslag A/bino Lactam's ersc/n'en sein «7m

Namen des 7eu/e/s?» in 4. und erweiterter An/-
tage

Militärseelsorge in Österreich

Fachoffizier Urs Aebi, Stellenleiter der
Armeeseelsorge, Bern (im Sinne einer
Jobrotation) und der Schreibende waren
am Einführungskurs für Militärseelsorger
des Österreichischen Heeres.

Die Kirche sieht, ganz realistisch, in
der Armee eine letzte Möglichkeit, das

Böse im Menschen zu bannen und zu bin-
den, damit es nicht ausbricht und Not und
Tod in die Welt bringt. Die Furcht von der
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strafenden Gerechtigkeit - verleiblicht in
den Soldaten - soll die letzte Möglichkeit
sein, Unheil vom einzelnen oder von den
Völkern zu verhindern. Man sollte ja nicht
so tun, als ob eine solche Sicht vom Men-
sehen heute, in einem aufgeklärten Zeital-
ter, überholt sei (vgl. Kroatien, Bosnien,
Sarajewo, Somalia, usw.).

Diejenigen, die Militärdienst leisten,
sollen sich «als Diener der Sicherheit und
Freiheit der Völker» betrachten, denn «in-
dem sie diese Aufgaben recht erfüllen, tra-

gen sie wahrhaft zur Festigung des Frie-
dens bei» (Pastoralkonstitution Gaudium
et spes. Nr. 79).

Nach dem Zweiten Weltkrieg schaffte
Österreich eine neue Organisation des

Fleeres, wofür die Landesregierung we-
sentliche Ansätze der Schweizerischen
Neutralität für ihre Fleeresorganisation
adaptierte. Innerhalb der Heeresversor-

gung galt die Militärseelsorge als einer der
besonderen Schwerpunkte. Dadurch ha-

ben sich mit der Zeit kirchliche Struktu-
ren herausgebildet, an deren Spitze ein
mit den entsprechenden Ermächtigungen
ausgestatteter Prälat gestellt wurde.

Mit der Apostolischen Konstitution
«Sp/nftM/z M/Z/fttm Czzrae» über die Mili-
tärseelsorge, von Papst Johannes Paul II.
gegeben am 21. April 1986, begann eine

neue Epoche der Militärseelsorge Öster-
reichs. Das neuerrichtete Militärordina-
riat wurde kirchenrechtlich den Diözesen
angeglichen und der Militärgeistliche,
Alfred Kostelecky, zum ersten Bischof ge-
weiht auf die Titelkirche St. Georg der
Theresianischen Militärakademie (ge-

Bistum Basel

«Gemeindekatechese» ist zusätzlich
zum schulischen Religionsunterricht
notwendig
Unter der Leitung von Jörg Trott-

mann, Luzern, hat die Katechetische
Kommission des Bistums Basel bei ihren
Beratungen am 16. September 1993 inten-
siven Erfahrungsaustausch über die kate-
chetischen Aktivitäten in den deutsch-

sprachigen Bistumsregionen gepflegt.
Schwerpunkte der Beratungen waren:

- Immer mehr zeigt es sich, dass neben
dem schulischen Religionsunterricht ge-
meindekatechetische Einführung der Kin-
der ins christliche und kirchliche Leben
nötig ist. Die Kinder erfahren ihre Glau-

gründet 1751), in der auch der Sarkophag
des Kaisers Maximilian I. in der Gruft un-
ter dem Altar beigesetzt ist. Am 2. Fe-

bruar 1992 wurde der Militärgeistliche
Christian Werner zum Bischof mit Nach-

folgerecht geweiht.
Die protestantische Kirche hat ihre

Seelsorge parallel organisiert und vereint
in ihren Bemühungen das Augsburger-Be-
kenntnis (AB) mit dem Helvetischen Be-
kenntnis (HB). An ihrer Spitze steht ein

Superintendant.
Eine gegenseitige Akzeptanz zwischen

der Katholischen Kirche und der Refor-
mierten Kirche ist gegeben, auch von den
Gesetzen der Gleichberechtigung, die Mi-
litärpastoral jedoch geschieht hauptsäch-
lieh konfessionsgetrennt.

Die meisten der katholischen Militär-
Seelsorger sind von einer «zivilen» Diöze-
se für diese Aufgabe dem Militärbischof
zur Verfügung gestellt und im Unterschied
zu den Schweizer Verhältnissen vollamt-
lieh in der Militärpastoral und bekleiden
militärische Grade bis zum Brigadier. Auf
den Titel der Militärdiözese sind erst drei
Priester geweiht worden.

Die beiden Wochen, in denen Fachoffi-
zier Urs Aebi, Stellenleiter der Armee-
seelsorge, Bern, im Sinne einer Jobrotati-
on, und der Unterzeichnende als Feldpre-
diger am Einführungskurs für Militär-
Seelsorger des Österreichischen Heeres
teilgenommen hatten, waren für uns inter-
essant und lehrreich. Unseren «Nach-
barn» hingegen hat unser Milizsystem
ebenfalls guten Eindruck hinterlassen.

t/e/z //ess

bensgemeinschaft konkret, wenn erwach-

sene Christen mit ihnen spielen, nachden-

ken, beten und feiern. Gleichzeitig wird
eine Erwachsenengemeinde gefördert, in
der die Charismen der Gläubigen zum
Zuge kommen. Besonders intensiv ist dies

vielerorts im Zusammenhang mit der Sa-

kramentenvorbereitung, bei der Reli-
gionsunterricht und Gemeindekatechese
zusammenarbeiten. Ein Beispiel, wie Kin-
der zusammen mit den Eltern Glaubens-

erfahrungen machen können, ist die vor-
bildliche «religiöse Elternbildung», die

von der Katechetischen Arbeitsstelle im
Kanton Thurgau durchgeführt und von
der dortigen Landeskirche finanziell er-
möglicht wird.

- Im Zusammenhang mit der Erst-
beichte sind Nöte offensichtlich. Die Fest-

Stellung, dass Kinder nach ihrer Erstbeich-
te kaum mehr ein zweites Mal zur Beichte
gehen, hie und da auftretende Bezie-

hungslosigkeit zwischen Priestern und
Kindern fordern nach neuen Wegen. Die
Katechetische Arbeitsstelle Bern arbeitet
aufgrund von Erfahrungen in der Pfarrei
Zollikofen in Absprache mit dem Diöze-
sanen Pastoralamt an einem «Gemeinde-
katechetischen Projekt zur Vorbereitung
auf Busse und Beichte - Umkehrwege für
Kinder und ihre Eltern».

- Das Thema «Nächstenliebe/Solida-
rität» kommt im Religionsunterricht oft
vor, meist im Sinne von: «Wir können et-
was für die Armen, Schwachen, Kranken
tun.» Zuwenig berücksichtigt wird meist,
dass Kinder nicht nur Träger (Subjekt) der
Caritas, sondern auch Empfangende (Ob-
jekt) sind. Unter dem Titel «Caritas -
Räume der Hoffnung» hat deshalb die Ka-
techetische Arbeitsstelle Aarau zusammen
mit Caritas Aargau Impulse und Materia-
lien herausgegeben mit dem Ziel: Die
Kinder sollen in der Pfarrei erleben, dass

es Räume der Hoffnung gibt, Orte des

Angenommenseins, des Verstehens, des

Teilens, des Feierns, des Spiels, der Freu-
de, der Gegenwart Gottes.

Mar Z/o/er
Informationsbeauftragter

Diakonie-Öffentlichkeitsarbeit
Unter der Leitung von Andre Rotzet-

ter tauschten an ihrer Sitzung vom 13. Sep-
tember 1993 die Mitglieder der Arbeits-
gruppe Diakonie das Ergebnis ihrer Ein-
zelgespräche über Hauptentwicklungen in
der Gesellschaft von heute aus. Die Ge-
danken im Zusammenhang mit dem Wan-
del des Menschenbildes, dem Bedürfnis
nach Spiritualität usw. dienen als Grund-
läge für die weitere Arbeit, so z. B. für die
Mitarbeit bei den Fortbildungskursen auf
Dekanatsebene 1994 «In Bedrängnis -
unsere Verantwortung als Christen im
Umbruch Europas».

Besonders interessant war der Aus-
tausch der verschiedenen Unterlagen, die
im Bereich der Diakonie für die Öffent-
lichkeitsarbeit dienen. Dabei fiel auf, dass

nicht nur in Pfarrei-Broschüren, sondern
auch in eigenen Faltblättern, wie die So-
zialdienste der Katholischen Pfarreien
Luzern und der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinden Luzern eines herausge-
geben haben, die Öffentlichkeit auf den
Dienst der Kirchen aufmerksam gemacht
wird. Besonderes Gewicht bekommt in
diesem Zusammenhang die Vorstellung
der Sozialarbeit im Zusammenhang mit
der Information über kirchliche Berufe,
die am Begegnungstag der Luzerner Ka-

Amtlicher Teil llliillÄii!
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tholiken in Sursee am 25. September 1994

ein erstes Mal gezeigt wird.
Max Mo/er
Informationsbeauftragter

Stellenausschreibung
Die auf den 1. Februar 1994 vakant

werdende Pfarrstelle von üurgrfor/ (BE)
wird zur Wiederbesetzung für einen Pfar-
rer ausgeschrieben.

Interessenten melden sich bis 12. Ok-
tober 1993 beim Diözesanen Personalamt,
Baselstrasse 58, 4501 Solothurn.

Im Herrn verschieden
Am 11. September 1993 starb in D/efvW/

der emeritierte Pfarrer Kaspar //o/er. Er
wurde am 1. Juni 1908 in Römerswil gebo-
ren und am 8. Juli 1934 zum Priester ge-
weiht. Er begann sein Wirken zu Franzis-
kanern in Luzern (Vikar 1934-1937), war
dann Kaplan in Rohrdorf (1937-1942)
und waltete 1942-1986 als Pfarrer in Diet-
wil, wo er seit 1986 auch den Ruhestand
verlebte. Seine Grabstätte befindet sich in
Dietwil.

Bistum Chur

Ernennung
Diözesanbischof Wolfgang Flaas er-

nannte: (//rich 5e//zer zum Vikar der Pfar-
rei zum hl. Antonius in Egg b. Zürich.

Im Herrn verschieden
//ei/tric/t //atwsvw'rf/t, Pro/ /. P.,
/nsft'üü Montana, Zagerherg
Der Verstorbene wurde am 25. Juni

1904 in Mouvaux (F) geboren und am
24. Februar 1935 in Valsainte (FR) zum
Priester geweiht. Er war tätig als Profes-

sor/Kaplan im Institut Montana, Zuger-
berg, ab Juli 1948. Er starb am 6. Juli 1993

in Zug und wurde daselbst am 9. Juli 1993

beerdigt.

Bistum Lausanne, Genf
und Freiburg

Im Herrn verschieden
Lawrent Garaacc/z/o, Pesz'gnat, Gen/

Geboren in Biella am 29. Mai 1902, Prie-
sterweihe 1926, Vikariatsstellen in Genf

(Ste-Clothilde, Notre-Dame und St-Paul)
von 1926-1939, Pfarrer in Aire-la-Ville
1939-1954, Pfarrer von Avusy von 1954-
1968. Résignât in Genf. Gestorben am
10. September 1993.

Agenda 1994

Die Wünsche für bischöfliche Funktio-
nen (wie Firmung, Altarweihen, besondere
Jubiläen usw.) im ersten Halbjahr 1994

müssen bis Ende September der bischöf-
liehen Kanzlei schriftlich gemeldet werden.

Neue Bücher

Romanik in Sizilien

Giovanella Cassata, Gabriella Costantino,
Rodo Santoro, Romanisches Sizilien, Verlag
Zodiaque-Echter, Würzburg 1988. 324 Seiten.

Es handelt sich um einen Band in der
Reihe: Romanik in Italien. Bereits liegen die
Bände Emilia-Romagna, Lombardei, Toskana
und Umbrien vor.

Die Romanik in Sizilien fällt praktisch zu-
sammen mit der Zeit der Normannenherrschaft
im ganzen 12. Jahrhundert. Die Normannen
waren auf dem Land- und Seeweg gekommen
und hatten die muslimischen Sarazenen besiegt
und sich dienstbar gemacht. Sie hatten grosse
politische Ambitionen und träumten von einem
westlichen Kaiserreich nach dem Vorbild von
Ostrom. Mit ihrer Auffassung vom Königtum
direkt aus Gottes Hand mussten sie mit dem

Papsttum in Konflikt kommen und Kirchen-
politik betreiben.

Ihren Aufstieg säumen grossartige Palast-
anlagen, mächtige Kirchen und Klöster. Wie sie

sich in der Politik mit der gegebenen völkischen
Vielfalt in Süditalien nicht ungeschickt zurecht-
fanden, so auch im Baustil. Es war die grosse
Zeit der Romanik in Europa, getragen unter
anderem von der Mönchsbewegung von Cluny
und von den aufstrebenden Fürstenhäusern
und Gemeinschaften. Dazu kam ein starker öst-
licher Einfluss, getragen vor allem durch die
östlichen Mönche und Klöster. Die arabische
Welt von Süden her hatte dabei weniger Ein-
fluss.

Das Buch gibt zuerst auf 40 Seiten einen
Gesamtüberblick über die romanische Kunst in
Sizilien. Dann werden die einzelnen Bauten
minutiös beschrieben. Dahinter steckt ein
gründliches Wissen und eine grosse Einfüh-
lungsgabe.

Die meisten Bilder sind Schwarzweissauf-
nahmen. Es ist demnach kein Schaubuch, wie
sie heute vielfach angeboten werden. Vielmehr
wird hier eigentliche Kunstgeschichte vermit-
telt, dem Kunstreisenden eine grosse Hilfe.
Aber auch wer nur wenige Tage für Sizilien ein-
plant und nur die wichtigsten Denkmäler be-

sucht, erhält hier jede Hilfe. Knr/ Rchu/er

Kurzhomilien
Heribert Arens (Herausgeber), Wochen-

tagspredigten. Kurzansprachen zu den Evange-
lien aller Werktage Der Prediger und Kate-
chet, Sonderheft 131. Jahrgang 1992, Erich
Wewel, München, 244 Seiten.

Die homiletische Zeitschrift «Der Prediger
und Katechet» bietet in ihrem Service seit eini-

gen Jahren auch Kurzansprachen zu den Evan-
gehen aller Werktage an. Es sind Texte für etwa
2 bis 3 Minuten. Natürlich kann in dieser kur-
zen Zeit nicht das ganze Evangelium erfasst
werden. Es wird gewöhnlich ein Gedanke her-
ausgepickt und für den Alltag der Gläubigen
gedeutet. Diese Kurzhomilien geben auch gute
Anregungen für die Einleitung zur Eucharistie-
feier. Leo £tt/Li

Autoren und Autorinnen dieser Nummer

Dr. P. Leo Ettlin OSB, Kollegium, 6060 Sarnen

Dr. Hans Halter, Professor, Bergstrasse 13,

6004 Luzern

Ulrich Hess, Diakon. Gymnasium St. Klemens,
6030 Ebikon

Dr. Walter Kirchschläger, Professor, Seestrasse
93, 6047 Kastanienbaum

Dr. Karl Schuler, Gersauerstrasse 16, 6440
Brunnen

Dr. Victor J. Willi, Via Flaminia km 24,6,
1-0060 Riano (Roma)

Schweizerische Kirehcnzciluiig

Erscheint jeden Donnerstag

Fragen der Theologie und Seelsorge.
Amtliches Organ der Bistümer Basel, Chur,
St. Gallen, Lausanne-Genf-Freiburg und Sitten.

Hauptredaktor
Ro//Weihe/, Dr. theol.
Frankenstrasse 7-9, 6003 Luzern
Briefadresse: Postfach 4141, 6002 Luzern
Telefon 041-235015, Telefax 041-23 63 56

Mitredaktoren
Kurt Koch, Dr. theol., Professor
Lindenfeldsteig 9, 6006 Luzern
Telefon 041-514755
Franz Siamp/Zi, Domherr
Wiedingstrasse 46, 8055 Zürich
Telefon 01-4512434

/ose/ Wick, lie. theol., Pfarrer
Rosenweg, 9410 Heiden
Telefon 071-911753

Verlag, Administration, Inserate
Raeher Druck AG, Frankenstrasse 7-9
Briefadresse: Postfach 4141, 6002 Luzern
Telefon 041-23 0727, Postcheck 60-16201-4

Abonnementspreise
/ähr/ich Schweiz: Fr. 115.-;
Ausland Fr. 115.- plus Versandgebühren
(Land/See- oder Luftpost).
Stur/eniennhonnemeni Schweiz: Fr. 76.-.
K/nze/numozer: Fr. 3 - plus Porto.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Re-
daktion. Nicht angeforderte Besprechungsexem-
plare werden nicht zurückgesandt.

Redaktionsschluss und Schluss der Insera-
tenannahme: Montag, Arbeitsbeginn.



518 SKZ 38/1993

(Geschäftsstelle: Reise-Meile AG)

Bahnhofplatz 1

Tel. 071 22 21 33
CH-9001 St. Gallen

Fax 071 22 23 24
Reise- und Feriengenossenschaft
der Christlichen Sozialbewegung

Pfarrei—fîe/seri und Wal/faftrfen T 994
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde

In der modernen Zeit leidet der Mernsch unter Mangelerscheinungen, er ist arm an Be-
Ziehungen, an Erfahrung von Gemeinschaft. Und innerhalb einer Pfarrei bestehen zudem
oft noch verschiedene Strömungen, Interessen, Emotionen. Oft schon wurde aber die
Erfahrung gemacht, dass eine gemeinsame Reise hilft, als "Volk Gottes auf dem Weg" die
Gemeinschaft neu zu beleben, neue Beziehungen zu schaffen.

Zu einer solchen Reise gehört aber mehr als nur eine interessante Route und ein günstiger
Preis. Entscheidend wird vor allem der innere Gehalt eines Programmes sein. Denn es gilt
zu unterscheiden zwischen den touristischen Ansprüchen eines Gruppen-Reisenden und
den Bedürfnissen einer Pfarrei-Gruppe.

In diesem Sinne arbeiten wir seit 30 Jahren.
Interessiert Sie das eine oder andere Programm? Wir beraten Sie gerne.

L/nsere f?erse—Vorschläge
Durcb den S/na/" /ns Ge/obfe /.and
Ein Mensch, der sich auf dem Weg weiss
durch diese Welt, der horcht auf beim Le-
sen und Hören von Worten wie S/na/', Ge-
/obfes Land, Vo//c Goffes, IVüs/enwände-
rung, A/azarefb, Ga//'/äa, Jerusa/em, Mose,
Jesus. - Flug Zürich-Kairo, Sinai, Katha-
rinenkloster, Israel.
13 Tage, Richtpreis Fr. 3200.—

Begegnung m/T dem /.and der ß/'be/
Dieses wie auch alle anderen Programme
wird nach Ihren Vorstellungen und Wün-
sehen gestaltet. Wir empfehlen 3 T. in Ga-
liläa und 7 T. in Jerusalem & Umgebung.
Richtpreis für 12 Tage Fr. 2500.—

Über den Jordan /'ns Ge/obfe /.and
Eine besonders interessante Variante für
Gruppen, die früher schon in Israel waren.
Hinflug nach Amman, Rückflug ab Tel
Aviv; auf der Königsstrasse nach Petra und
Aqaba und über den Jordan nach Israel.
Richtpreis für 14 Tage Fr. 2800.—

Epbesus - Pafmos - Kdr/'nfb - Adien
Die Reise eröffnet Einblicke in Geist und
Leben bedeutender Orte des Altertums. Sie
erschliesst uns die Apostelgeschichte und
die Geheime Offenbarung. - Flug nach
Izmir, Schiff nach Patmos und Piräus,
Rückflug ab Athen.
Richtpreis für 10 Tage Fr. 2200.—

Auf den Spuren des Aposfe/s Pau/us
Biblisch-historische Reise zu den antiken
und frühchristlichen Stätten in der Türkei.
Flug nach Ankara, Rundfahrt durch
Kappadokien (Ürgüp, Göreme), via Konya,
Antiochia in Pisidien, Antalya, Pamukkale,
Kusadasi, Ephesus nach Istanbul.
Richtpreis für 12 Tage Fr. 2800.—

Ägypten - Os/'r/'s, /Creuz und //a/bmond
Das Reich der Pharaonen - Sie werden ge-
nügend Zeit haben; viel Raum wollen wir
auch der Begegnung mit koptischen Ge-
meinden und Klöstern geben. Auf halbem
Weg zw. Kairo und Luxor sind wir Gäste
des Bischofs von El Minya.
Richtpreis für 13 Tage Fr. 3100.—

Gr/'ecben/and, Lourdes, Faf/'ma, Jakobsweg, Ass/s/, Pom usw. auf Anfrage

ORBIS-REISEN, NEUGASSE 40, 9001 ST.GALLEN, TEL 071 22 21 33
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A LIENERT9 KERZEN

in EINSIEDELNu 0 055 532381

Résignât übernimmt
noch 1 bis 10 Aushilfen
an Sonntagen.
Angebote unter Chiffre 1684
an die Schweiz. Kirchenzei-
tung, Postfach 4141, 6002
Luzern

Erfahrener Jugendseelsorger
sucht eine neue Stelle
in der Deutschschweiz
(Bevorzugt: Kanton Zürich)

Was ich biete:
katechetische Ausbildung, jahrelange Er-

fahrung in der Katechese auf der Mittel-
und Oberstufe, jahrelange Erfahrung in al-
len Bereichen der kirchlichen Jugendar-
beit, Teamfähigkeit.

Was ich mir wünsche:
ein Pfarreiteam, das miteinander arbeitet;
verbandliche und offene Jugendarbeit sol-
len gleichermassen erwünscht und unter-
stützt werden; Liturgiegestaltung mit und
für Jugendliche ermöglichen; Unti-Week-
ends und Unti-Lager verwirklichen; Zu-
sammenarbeit mit anderen Stellen, die
sich um Jugendarbeit bemühen.

Stellenangebote richten Sie bitte an Chif-
fre 1685, Schweiz. Kirchenzeitung, Post-
fach 4141, 6002 Luzern

Die praktische und allseits sehr beliebte

Pfarr-Agenda 1994
ist wieder erschienen. Diese bietet Ihnen:

— Jahresübersicht
— Monatsblätter
— Übersichtliche Wocheneinteilung auf Doppelseite
— Vormerkkalender 1995
— Visitatio, Unterrichtstabellen und Notizseiten
— Ecken zum Abreissen anperforiert
— Format 19,5x29,7 cm.
— Preis Fr. 29.60 plus Porto

Bestellungen nehmen entgegen:
Druckerei Schüpfheim AG, 6170 Schüpfheim, Tel. 041 76 21 21

oder
R. Krummenacher, Dorfstrasse 43,6390 Engelberg, Tel. 041 94 4918

Wir suchen

für unsere Pfarrei St.
Zürich einen

Josef in Schlieren bei

Katecheten/
Jugendseelsorger
(Sie oder Er)

mit viel eigener Phantasie und dem Willen zur
Zusammenarbeit
-für die Betreuung und Begleitung offener

Schüler- und Jugendarbeit;
- für neue Formen des Religionsunterrichts (wie

z. B. «Firmung mit 18»; Heimgruppenunterricht
in Zusammenarbeit mit Müttern; Untiwoche
mit 5.- und 6.klässlern usw.),

der/die bereit ist, sich einzusetzen für den Auf-
bau unserer Pfarrei. Eine sehr schöne Wohnung
ist vorhanden.

Interessenten melden sich bitte bei Pfr. Carl
Wuhrmann, Dammweg 4, 8952 Schlieren (Tele-
fon 01-730 11 69)

Kath. Pfarrei St. Martin
Hlnau-Effretikon-Lindau-BrüttenZH
Wir suchen auf 15. November 1993
oder nach Vereinbarung eine(n)

Chorleiter(in)/
Kirchenmusiker(in)

Wir erwarten:
• gute musikalische Ausbildung - auch für die Chorleitung
• vielseitiges musikalisches Interesse
• Freude am «neuen Singen» in der Kirche

Auf Sie freuen sich:
• über fünfzig Sängerinnen und Sänger unseres jungen Chores
• die auch musikalisch bewegliche und vielfältige Pfarrei St. Martin

Auskünfte geben die Pfarreiseelsorger(in) (Telefon 052-32 23 33).
Besoldung und Anstellung gemäss AO der Röm.-Kath. Körperschaft
des Kt. Zürich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir an die
Katholische Kirchenpflege, Frau U. Scharsach, Birchstrasse 20, 8307
Effretikon

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

Träumen muss erlaubt sein

Texte der Hoffnung für eine Kirche von morgen
u. a. Leonardo Boff, Nikiaus Brandtschen, Walbert Bühlmann, Eugen Drewermann, Herbert

Haag, Hans Küng.

Benziger Fr. 20.50
In diesem Buch erheben die bedeutendsten Theologinnen und Theologen der Gegenwart ihre

Stimme, um mit allen hoffnungsfrohen Christen zusammen ihre Kritik am gegenwärtigen Kurs

der römischen Kirche zu formulieren und um den Verdrossenen durch Visionen Mut zu machen.

Raeber Bücher AG, Frankenstrasse 9, 6002 Luzern, Telefon 041 - 23 53 63

Die Erde gehört unseren Kindern
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Ab s<~ it lieferbar
rote, eisse und bernsteinfarbene

Glê sopferlichte
Die Gläubigen füllen selber nach.
Minimale Investition -
Maximaler Umweltschutz

Verlar- jen Sie Muster und Offerte!

KERZENFABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400

SPONSOR gesucht

zur Verbreitung der Spiritua-
lität der Kirchenlehrerin Tere-
sa von Avila und des heili-
gen Politikers Thomas More:
Pilotkarmel-Verlag, Waldeck-
weg 47, 4102 Binningen
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BesuchenSie
St.Gallen-Entdek-

ken Sie die grösste

theologische
Buchhandlung
der Schweiz.

Die Beilage in der

nächsten Ausgabe

dieser Zeitschrift

verrät Ihnen
mehr!

- Individuelle Neubauten und
Rekonstruktionen

- Restaurationen, Revisionen
und Servicearbeiten

Telefon
Geschäft 081-22 5170
Fax 081-23 37 82

Richard Freytag
CH-7012 FELSBERG/Grb.

FELSBERG AG

3Weffmein
Samos des Pères
Griechenland;
süss, besonders gut
haltbar, auch im

Anbruch

Sa/IKSS DES PERES

Fendant
Wallis; trocken

KEEL+CO. AG
Weinkellerei
9428 Walzenhausen

Telefon
(071) 44 14 15

Das Bildungs- und Ferienzentrum Matt in Schwar-
zenberg (LU) steht unter dem Patronat der grossen
katholischen Frauenverbände der Schweiz.
Für unseren Bildungsbereich suchen wir per 1. März
1994 oder nach Vereinbarung eine fachlich kompeten-
te Persönlichkeit als

Bildungsleiterin mind.80%

Wir bieten;
- abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit
- vielfältige menschliche Kontakte
- zeitgemässe Entlohnung und Sozialleistungen
Wir erwarten:
- Ausbildung in Theologie oder Katechese

- Ausbildung und Erfahrung in der Erwachsenenbil-
dung

- Interesse an frauenspezifischen und gesellschaft-
liehen Themen

- Sinn für Organisations- und Verbandsfragen
- Führungsqualitäten
- Eigeninitiative und Kommunikationsfähigkeit

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, erwarten wir ger-
ne Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Un-
terlagen bis 20. Oktober 1993.

Marlies Müller-Egger
Holzäckerlistrasse 19, 8280 Kreuzlingen
Tel. 072 -75 33 30, Fax 072 -75 60 35

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen bis 5. und ab
11. Oktober gerne zur Verfügung


	

